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1. EINLEITUNG 

In Österreich gehören gut 95.000 Menschen zum Personenkreis der begünstigten Behinder
ten, deren Erwerbstätigenquote liegt bei gut 60%, mit fallender Tendenz in den letzten Jah
ren. Mit der Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. I Nr.111/2010, die 
am 1. Jänner 2011 in Kraft getreten ist, wurden Maßnahmen gesetzt, die die Integration von 
Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt verbessern sollen. Die wichtigsten Neue
rungen der Novelle sind: 

▪ Modifizierung des besonderen Kündigungsschutzes: dieser kommt bei neu begründeten 
Dienstverhältnissen innerhalb der ersten vier Jahre – bisher sechs Monate – nicht zur 
Anwendung. 

▪ Gestaffelte Erhöhung der Ausgleichstaxzulage: Wird die Pflichtzahl der zu beschäftigen
den begünstigten behinderten ArbeitnehmerInnen nicht erfüllt, wird vom Sozialministe
riumservice jährlich die Entrichtung einer Ausgleichstaxe für das abgelaufene Kalender
jahr vorgeschrieben. Diese beträgt für jede einzelne zu beschäftigende Person für 2012 
für ArbeitgeberInnen mit 25 bis 99 ArbeitnehmerInnen monatlich 232 Euro, für Arbeit
geberInnen mit 100 bis 399 ArbeitnehmerInnen monatlich 325 Euro sowie für Arbeitge
berInnen mit 400 oder mehr ArbeitnehmerInnen monatlich 345 Euro. 

▪ Die Stärkung der Position der Behindertenvertrauenspersonen durch Schaffung eines 
Kollegialorgans. 

Die Wirkungen dieser Neuerungen auf die Beschäftigungssituation von Menschen mit Be
hinderung wurden im Rahmen der Evaluierung überprüft. Methodisch beruht die Evaluie
rung auf verschiedenen Zugängen, die sowohl die Analyse bestehender administrativer Da
ten als auch Primärerhebungen umfassen (siehe methodische Anmerkungen im Anhang): 

▪ Daten des Bundesrechenzentrums zu einstellpflichtigen Unternehmen: Aufbereitung und 
Analyse anonymisierter Datensätze zu einstellpflichtigen Betrieben in den Jahren 2009 
bis 2012 

▪ Schriftliche / fernmündliche Unternehmensbefragung: DienstgeberInnen mit Beschäfti
gungspflicht (n=302) und – im Sinne einer Vergleichsgruppe – DienstgeberInnen ohne 
Beschäftigungspflicht (n=48) 

▪ Qualitative Interviews mit UnternehmensvertreterInnen (n=15) 
▪ Fernmündliche Befragung von inaktiven begünstigten Behinderten (n=174) 
▪ Qualitative Interviews mit ExpertInnen (n=11) 

Der vorliegende Endbericht dokumentiert die Ergebnisse der Erhebungs- und Analysearbei
ten und bietet eine Gesamteinschätzung zu den Auswirkungen der Novellierung des BEinstG. 
Darüber hinaus werden Vorschläge für Handlungsoptionen entwickelt, die auf eine Verbes
serung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung abzielen. 
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2. (NICHT-)ERWERBSTÄTIGKEIT VON BEGÜNSTIGTEN BEHINDER
TEN IM ZEITVERGLEICH DER JAHRE 2009 BIS 2013 

In Österreich gehören gut 90.000 zum Personenkreis der begünstigten Behinderten (siehe 
Abbildung 1 und Tabelle 1). Davon sind knapp zwei Drittel als unselbstständig oder selbst
ständig Beschäftigte erwerbstätig. Eine selbstständige Erwerbstätigkeit üben, mit in den letz
ten Jahren konstanten 6%, vergleichsweise wenige aus. Gut ein Drittel ist nicht-erwerbstätig 
und dieser Anteil ist in den letzten Jahren stetig gestiegen: Waren im Jänner 2009 noch 
33,3% der begünstigten Behinderten nicht-erwerbstätig, lag die Quote im Jänner 2013 bei 
36,6%. 

Abbildung 1: (Nicht-)Erwerbstätige begünstigte Behinderte*, Jänner 2009 – Jänner 2013 

 

Quelle: ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013, *exklusive aller Opferbefürsorgten (Siehe dazu Ta
belle 1) 

Sowohl bei erwerbstätigen begünstigten Behinderten als auch bei jenen, die nicht erwerbs
tätig sind, handelt es sich zum überwiegenden Teil um Männer. Der Frauenanteil liegt bei 
knapp unter 40% (Erwerbstätige) bzw. um die 45% (Nicht-Erwerbstätige) (siehe Abbildung 2 
und Tabelle 1). Dass der Frauenanteil bei nicht-erwerbstätigen begünstigten Behinderten in 
allen Jahren höher ausfällt als in der Gruppe der Erwerbstätigen, verweist auf eine ver
gleichsweise erschwerte Arbeitsmarktintegration von Frauen. Deutlich wird dies vor allem 
auch an der höheren Quote der Nicht- Erwerbstätigkeit von begünstigten behinderten Frau
en im Vergleich zu jener der Männer: Ist bei letzteren rund ein Drittel aller begünstigten Be
hinderten nicht-erwerbstätig, liegt die entsprechende Quote bei Frauen bei an die 40% (sie
he Abbildung 3 und Tabelle 1). 
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Abbildung 2: Frauenanteil bei (nicht-)erwerbstätigen begünstigten Behinderten*, Jänner 
2009 – Jänner 2013 

 

Quelle: ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013, *exklusive aller Opferbefürsorgten (Siehe dazu Ta
belle 1) 

Abbildung 3: Begünstigte Behinderte* absolut & Anteil nicht-erwerbstätige begünstigte 
Behinderte*, nach Geschlecht, Jänner 2009 – Jänner 2013 

Frauen Männer 

  
Quelle: ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013, *exklusive aller Opferbefürsorgten (siehe dazu Ta
belle 1) 
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Tabelle 1: (Nicht-)Erwerbstätige begünstigte Behinderte*, Jänner 2009 – Jänner 2013 

Kategorie 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Gesamt 94.034 93.352 94.753 94.910 95.247 

Erwerbstätige 62.709 61.778 61.363 61.281 60.413 

Nichterwerbstätige be
günstigte Personen 31.325 31.574 33.390 33.629 34.834 

Anteil  Erwerbstätige 66,7% 66,2% 64,8% 64,6% 63,4% 

Erwerbstätige - Frauen
anteil 38,14% 38,58% 38,84% 39,21% 39,28% 

Nichterwerbstätige - 
Frauenanteil 44,64% 45,77% 44,53% 44,63% 44,82% 

Erwerbstätige Frauen 23.920 23.831 23.836 24.028 23.730 

Nichterwerbstätige Frau
en 13.982 14.452 14.868 15.009 15.614 

Begünstigte behinderte 
Frauen 37.902 38.283 38.704 39.037 39.344 

Quote nicht-
erwerbstätige Frauen 36,9% 37,8% 38,4% 38,4% 39,7% 

Erwerbstätige Männer 38.789 37.947 37.527 37.253 36.683 

Nichterwerbstätige Män
ner 17.343 17.122 18.522 18.620 19.220 

Begünstigte behinderte 
Männer 56.132 55.069 56.049 55.873 55.903 

Quote nicht-
erwerbstätige Männer 30,9% 31,1% 33,0% 33,3% 34,4% 

Quelle: ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013, *exklusive aller Opferbefürsorgten 

Eine vergleichsweise erschwerte Arbeitsmarktintegration muss auch für Ältere festgehalten 
werden und hier – im Vergleich der Geschlechter – eine wiederum ungünstigere Situation 
der Frauen (siehe Abbildung 4). Die Quote der Nicht- Erwerbstätigkeit liegt bei Männern mit 
56 Jahren und älter bei über 40% und fällt unter den Frauen mit nahezu 60% nochmals deut
lich höher aus. Dieser Geschlechterunterschied liegt in allen Altersgruppen vor, wenn auch 
nicht in dieser starken Ausprägung. Einzige Ausnahme stellen Jugendliche und junge Erwach
sene (bis 25 Jahre) im Jahr 2013 dar, in diesem Alterssegment kommt der Anteil nicht-
erwerbstätiger junger Männer etwas über dem Anteil nicht-erwerbstätiger Frauen zu liegen. 
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Abbildung 4: Anteil nicht-erwerbstätige begünstigte Behinderte* nach Geschlecht und 
Altersgruppen, Jänner 2009 – Jänner 2013 

Frauen Männer 

  
Quelle: ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013, *exklusive aller Opferbefürsorgten 

Dieser kurze Blick auf die Gesamtdaten zeigt somit, dass der Anteil der nicht-erwerbstätigen 
begünstigten Behinderten in den letzten Jahren leicht gestiegen ist und dass sich der Grad 
der Arbeitsmarktteilhabe zwischen Frauen und Männern und in Abhängigkeit des Alters un
terscheidet. 

Im Folgenden wird die Situation unselbstständig beschäftigter begünstigter behinderter Per
sonen bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen näher analysiert. Dies betrifft im Be
obachtungszeitraum 2009 bis 2012 jeweils 86% der unselbstständig beschäftigten begünstig
ten behinderten Personen. Ein kleiner Teil von 14% ist bei nicht einstellungspflichtigen 
DienstgeberInnen tätig. Deren absolute Zahl lag zuletzt (2012) bei 8.034 und ist, wie auf 
Ebene der Erwerbstätigen insgesamt, seit dem Jahr 2009 leicht rückläufig. 
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3. DIENSTGEBERINNEN MIT BESCHÄFTIGUNGSPFLICHT IM ÜBER
BLICK 

Analysen zur Anzahl und Entwicklung der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht in 
den Jahren 2009 bis 2012 basieren auf anonymisierten Datensätzen, welche seitens des 
Bundesrechenzentrums (BRZ) zur Verfügung gestellt wurden1 (siehe näher auch Kapitel 12.2 
– Anhang). Entsprechend dieser Daten ist die Anzahl der DienstgeberInnen mit Beschäfti
gungspflicht, d.h. DienstgeberInnen, bei denen in zumindest einem Monat Pflichtstellen vor
lagen, in den vier Jahren des Beobachtungszeitraum kontinuierlich leicht gestiegen (siehe 
Abbildung 5 und Tabelle 4). Zuletzt, im Jahr 2012, unterlagen 18.636 DienstgeberInnen der 
Beschäftigungspflicht. 

Abbildung 5: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht pro Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', Stand Frühjahr 2014 
(siehe dazu Tabelle 4) 

Im gesamten Beobachtungszeitraum der vier Jahre 2009 – 2012 sind insgesamt 22.443 
DienstgeberInnen mit einer Beschäftigungspflicht erfasst. Mehrheitlich, in 63% der Unter
nehmen, traf die Beschäftigungspflicht in allen vier Beobachtungsjahren zu. Bei knapp 40% 
galt dies ‚nur‘ in einzelnen Perioden des Beobachtungszeitraums, was zum einen auf wech
selnde Belegschaftszahlen bzw. -strukturen in Betrieben aber auch auf unternehmensdemo
graphische Entwicklungen (Betriebsgründungen und -schließungen) verweist. 

  

                                                      
 
1  Im Folgenden zitiert als ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012'. 
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Tabelle 2: Typologie der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht, Gesamtüberblick 
2009-2012 

 Anzahl Anteil 
in allen Jahren 14.212 63% 

in manchen Jahren 8.231 37% 

Gesamt 22.443 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', Stand Frühjahr 2014 

3.1. DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht in Relation zur Ge
samtzahl der DienstgeberInnen 

In Österreich gibt es laut jüngster Registerzählung (Arbeitsstättenzählung 2011) von Statistik 
Austria 622.591 Unternehmen.2 Damit waren im Jahr 2011 – mit einem Anteil von 2,9% – die 
wenigsten Unternehmen beschäftigungspflichtig nach dem Behinderteneinstellungsgesetz, 
da die Mehrheit keine oder relativ wenige unselbstständig Beschäftigte aufweist. 59% der 
Unternehmen haben keine MitarbeiterInnen und weitere 37% der Unternehmen beschäfti
gen 1 bis maximal 19 Personen. Insgesamt haben somit 96% der Unternehmen maximal bis 
zu 19 unselbständig Beschäftigte.3 Die im Behinderteneinstellungsgesetz vorgesehene 
DienstnehmerInnenzahl von 25 trifft somit nur auf wenige Betriebe zu. Dies ist im Dienstleis
tungssektor, auf den 72% aller österreichischen Unternehmen entfallen, nochmals stärker 
der Fall als im Produktionssektor: So sind im Dienstleistungssektor 2,7% aller Unternehmen 
beschäftigungspflichtig und im Produktionssektor 8,4%.4 

Gleichzeitig beschäftigten diese ‚wenigen‘ Unternehmen einen Großteil der Dienstnehme
rInnen in Österreich. Laut Registerzählung 2011 wurden insgesamt 3.615.352 unselbststän
dig Beschäftigte gezählt. Basierend auf den vorliegenden DienstnehmerInnendaten der be
schäftigungspflichtigen Unternehmen wurden im Jahresdurchschnitt 2.465.361 Dienstneh
merInnen beschäftigt, was einem Anteil von 68% an allen Beschäftigten Österreichs ent
spricht. 

  

                                                      
 
2  Registerzählung Statistik Austria, Stichtag 31.10.2011, veröffentlicht: 28.11.2013, Datenab
frage 3.12.2013; Ein Unternehmen ist als rechtliche Einheit definiert und kann aus einer oder mehre
ren Arbeitsstätten bestehen. 
3  Beschäftigtengrößengruppen für +/-25 unselbständig Beschäftigte steht nicht zur Verfügung. 
4  Im Primärsektor unterliegen mit 0,3% aller Unternehmen nur sehr wenige der Beschäfti
gungspflicht. 
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4. STRUKTURELLE MERKMALE BESCHÄFTIGUNGSPFLICHTIGER 
DIENSTGEBERINNEN 

4.1. Regionale Verteilung 
Die regionale Verteilung der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht ist im Vergleich der 
vier Beobachtungsjahre konstant (siehe Tabelle 4, für NUTS-Regionen Tabelle 31). Der größ
te Anteil entfällt in allen Jahren mit 23% auf Wiener DienstgeberInnen. An zweiter Stelle fol
gen oberösterreichische DienstgeberInnen (17%) und an dritter Stelle niederösterreichische 
DienstgeberInnen (15%). Die geringste Zahl von DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht 
liegt im Bundesland Burgenland mit 3% vor. 

Tabelle 4: Regionale Verteilung der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht, pro 
Jahr (2009 – 2012) 

Bundesland Anzahl 
2009 

Anteil 
2009 

Anzahl 
2010 

Anteil 
2010 

Anzahl 
2011 

Anteil 
2011 

Anzahl 
2012 

Anteil 
2012 

Wien 3.934 23% 3.997 23% 4.155 23% 4.261 23% 
Niederösterreich 2.583 15% 2.598 15% 2.665 15% 2.742 15% 
Burgenland 490 3% 499 3% 535 3% 555 3% 
Oberösterreich 3.087 18% 3.056 17% 3.155 17% 3.229 17% 
Salzburg 1.450 8% 1.484 8% 1.529 8% 1.587 9% 
Steiermark 2.183 13% 2.230 13% 2.300 13% 2.367 13% 
Kärnten 1.061 6% 1.076 6% 1.107 6% 1.107 6% 
Tirol 1.714 10% 1.742 10% 1.784 10% 1.847 10% 
Vorarlberg 873 5% 889 5% 924 5% 941 5% 
Gesamt 17.375 100% 17.571 100% 18.154 100% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', Stand Frühjahr 2014 

In der Frage ob für die DienstgeberInnen in allen Beobachtungsjahren oder lediglich in ein
zelnen Jahren eine Beschäftigungspflicht zutraf, sind im Vergleich der Bundesländer nur ge
ringe Unterschiede festzumachen. Bei Wiener DienstgeberInnen und jenen aus dem Burgen
land ist der Anteil von DienstgeberInnen, bei denen ‚nur‘ in manchen Jahren eine Beschäfti
gungspflicht vorlag, leicht erhöht (siehe Tabelle 5). 

Tabelle 5: Bundesland, nach Typologie der DienstgeberInnen mit Beschäftigungs
pflicht, Gesamtüberblick 2009-2012 

Bundesland 
Anzahl in 
allen Jah

ren 

Anteil in 
allen Jah

ren 

Anzahl in 
manchen 

Jahren 

Anteil in 
manchen 

Jahren 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 3.101 58% 2.215 42% 5.316 100% 
Niederöster
reich 2.113 64% 1.168 36% 3.281 100% 
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Bundesland 
Anzahl in 
allen Jah

ren 

Anteil in 
allen Jah

ren 

Anzahl in 
manchen 

Jahren 

Anteil in 
manchen 

Jahren 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Burgenland 392 58% 286 42% 678 100% 
Oberösterreich 2.568 67% 1.251 33% 3.819 100% 
Salzburg 1.229 66% 621 34% 1.850 100% 
Steiermark 1.776 62% 1.083 38% 2.859 100% 
Kärnten 850 63% 509 37% 1.359 100% 
Tirol 1.450 67% 719 33% 2.169 100% 
Vorarlberg 733 66% 379 34% 1.112 100% 
Gesamt 14.212 63% 8.231 37% 22.443 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', Stand Frühjahr 2014 

4.2. Wirtschaftsabschnitt 
DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht sind mit knapp 20% am relativ häufigsten dem 
Wirtschaftsabschnitt ‚Sachgütererzeugung‘ zuzuordnen (siehe Tabelle 6, nach Bundesland 
und Wirtschaftsklassen Tabelle 32). An zweiter und dritter Stelle folgen DienstgeberInnen 
der Wirtschaftsabschnitte ‚Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, unterneh
mensbezogene Dienstleistungen‘ und ‚Handel, Instandhaltung und Reparatur von KFZ und 
Gebrauchsgütern‘ mit jeweils etwa 15%. 

Im Vergleich der vier Beobachtungsjahre zeigen sich diese Verteilungen als konstant. Verän
derungen bewegen sich in einem geringen Ausmaß von einem Prozentpunkt. So ist bei
spielsweise der Anteil von DienstgeberInnen im Bereich der Sachgütererzeugung von 20% im 
Jahr 2009 auf 19% in den Folgejahren zurückgegangen. Vergleichbares gilt für das Bauwesen, 
aber auch den Handel. Demgegenüber ist der Anteil von Unternehmen im Bereich ‚Realitä
tenwesen, Vermietung beweglicher Sachen, unternehmensbezogene Dienstleistungen‘ um 
einen Prozentpunkt angestiegen. Zuletzt (2012) entfielen auch geringfügig mehr Dienstgebe
rInnen auf den Wirtschaftsabschnitt ‚Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen‘. 

Tabelle 6: Wirtschaftsabschnitt, nach DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht pro 
Jahr (2009 -2012) 

Wirtschaftsabschnitt Anzahl 
2009 

Anteil 
2009 

Anzahl 
2010 

Anteil 
2010 

Anzahl 
2011 

Anteil 
2011 

Anzahl 
2012 

Anteil 
2012 

Land- und Forstwirt
schaft 288 2% 284 2% 298 2% 313 2% 

Bergbau, Steine, Erden 82 0% 83 0% 82 0% 85 0% 
Sachgütererzeugung 3.526 20% 3.417 19% 3.507 19% 3.538 19% 
Energie- und Wasserver
sorgung 90 1% 93 1% 92 1% 95 1% 

Bauwesen 2.000 12% 2.006 11% 2.059 11% 2.112 11% 
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Tabelle 7: Wirtschaftsabschnitt, nach Typologie der DienstgeberInnen mit Beschäfti
gungspflicht, Gesamtüberblick 2009-2012 

Wirtschaftsabschnitt 

Anzahl 
in 

allen 
Jahren 

Anteil 
in 

allen 
Jahren 

Anzahl 
in 

man
chen 

Jahren 

Anteil 
in 

man
chen 

Jahren 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 

Land- und Forstwirtschaft 200 49% 209 51% 409 100% 
Bergbau, Steine, Erden 72 76% 23 24% 95 100% 
Sachgütererzeugung 2.912 69% 1.280 31% 4.192 100% 
Energie- und Wasserversorgung 86 85% 15 15% 101 100% 
Bauwesen 1.550 57% 1.160 43% 2.710 100% 
Handel, Instandh. und Rep von KFZ und 
Gebrauchsgütern 2.258 67% 1.094 33% 3.352 100% 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 1.314 53% 1.160 47% 2.474 100% 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 974 64% 548 36% 1.522 100% 
Kredit- und Versicherungswesen 522 86% 83 14% 605 100% 
Realitätenwesen, Verm. bewegl. Sa
chen, unternehmensbez. Dl. 1.899 53% 1.694 47% 3.593 100% 

Öffentliche Verw., Landesverteidigung, 
Sozialvers. 734 87% 114 13% 848 100% 

Unterrichtswesen 165 65% 87 35% 252 100% 
Gesundheits, Veterinär- und Sozialwe
sen 671 71% 277 29% 948 100% 

Erbringung von sonstigen öffentlichen 
und persönlichen Dl. 843 64% 480 36% 1.323 100% 

Private Haushalte 3 75% 1 25% 4 100% 
Exterritoriale Organisationen und Kör
perschaften 1 100%   1 100% 

keine Angabe 8 57% 6 43% 14 100% 
Gesamt 14.212 63% 8.231 37% 22.443 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

4.3. DienstgeberInnengröße 

4.3.1. DienstnehmerInnen im Jahresdurchschnitt 
In allen vier Jahren des Beobachtungszeitraums 2009 bis 2012 haben 18% der beschäfti
gungspflichtigen DienstgeberInnen im Jahresdurchschnitt unter 25 DienstnehmerInnen be
schäftigt (im Folgenden gekennzeichnet als „Gruppierung 1“; siehe Tabelle 8ff). Hier ergibt 
sich die Beschäftigungspflicht also aus dem Umstand, dass in einem oder in einzelnen Kalen
dermonat(en) die Beschäftigtenzahl bei 25 DienstnehmerInnen oder mehr lag. Diese kleinen 
Betriebe unterliegen erwartungsgemäß deutlich seltener einer Beschäftigungspflicht in allen 
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Abbildung 8: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht: DienstnehmerIn-nenanzahl im 
Jahresdurchschnitt 2012 (Gruppierung 2), nach Wirtschaftsabschnitt 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014, 
exkl. Private Haushalte, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften, keine Angabe (Siehe dazu 
Tabelle 65) 

4.3.2. Begünstigte behinderte DienstnehmerInnen im Jahresdurchschnitt 

4.3.2.1. Anteil der DienstgeberInnen, die begünstigte behinderte MitarbeiterInnen be
schäftigten 

Der vorliegenden Analyse liegen ausschließlich beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen zu 
Grunde. Ein Blick auf das Vorhandensein von begünstigten behinderten DienstnehmerInnen 
in diesen Betrieben macht deutlich, dass bei weitem nicht alle beschäftigungspflichtigen 
DienstgeberInnen begünstigte Behinderte beschäftigten. Der Anteil der DienstgeberInnen 
mit zumindest einem/r begünstigten behinderten MitarbeiterIn liegt bei rund 50% und 
unterliegt in den letzten vier Jahren einer leicht sinkenden Tendenz (siehe Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Anteil der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht mit mindestens ei
nem/r begünstigten behinderten DienstnehmerInnen, pro Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Eine nähere Betrachtung nach Wirtschaftsabschnitten verdeutlicht, dass eine beträchtliche 
Bandbreite vorliegt (siehe Abbildung 10 und Tabelle 10): Beschäftigen rund 80% der Dienst
geberInnen der öffentlichen Verwaltung begünstigte Behinderte, sind es im Beherbergungs- 
und Gaststättenwesen und in der Land- und Forstwirtschaft jeweils weniger als 30%. 

Die auf Gesamtebene bestehende negative Tendenz von DienstgeberInnen, die zumindest 
eine/n begünstigte/n Behinderte/n beschäftigen, ist aus der Perspektive der einzelnen Wirt
schaftsabschnitte etwas zu differenzieren. So war in zwei Wirtschaftsabschnitten zuletzt 
(2012 im Vergleich zu 2011) ein steigender Anteil von DienstgeberInnen mit begünstigten 
Behinderten zu verzeichnen (Öffentliche Verwaltung, Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwe
sen), während in den anderen ein mehr oder minder starker Rückgang vorliegt (zwischen -
2,3 Prozentpunkte (Energie- und Wasserversorgung) und -0,1 Prozentpunkte (Beherber
gungs- und Gaststättenwesen)). 

In den Jahren zuvor war in jeweils mehreren Wirtschaftsabschnitten ein steigender Anteil 
von Betrieben mit begünstigten behinderten MitarbeiterInnen zu verzeichnen. So haben im 
Jahr 2011 in fünf Wirtschaftsabschnitten mehr DienstgeberInnen als im Jahr 2010 Menschen 
mit Behinderung beschäftigt (‚Energie- und Wasserversorgung‘, ‚Land- und Forstwirtschaft‘, 
‚Kredit- und Versicherungswesen‘, ‚Verkehr und Nachrichtenübermittlung‘ und ‚Realitäten
wesen, Vermietung beweglicher Sachen, unternehmensbezogener Dienstleistungen‘). Im 
Vergleich des Jahres 2010 zu 2009 gilt dies für DienstgeberInnen der Wirtschaftsabschnitte 
‚Sachgütererzeugung‘, ‚Verkehr und Nachrichtenübermittlung‘, ‚Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern‘ sowie ‚Realitätenwesen, Vermietung beweglicher 
Sachen, unternehmensbezogener Dienstleistungen‘. Insgesamt zeigt sich somit keine – über 
mehrere Jahre andauernde – einheitliche Dynamik. 
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Abbildung 10: Anteil der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht mit mindestens ei
nem/r begünstigten behinderten DienstnehmerIn, nach Wirtschaftsabschnitt, pro Jahr 
(2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
(Siehe dazu Tabelle 10) 
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Tabelle 10: Anteil der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht mit mindestens ei
nem/r begünstigten behinderten DienstnehmerIn, nach Wirtschaftsabschnitt, pro Jahr 
(2009 – 2012) 

Wirtschaftsabschnitt 2012 2011 2010 2009 

Öffentliche Verw., Landesverteidigung, Sozialvers. 82% 79% 80% 81% 

Gesundheits, Veterinär- und Sozialwesen 73% 71% 73% 74% 
Energie- und Wasserversorgung 72% 74% 71% 72% 
Bergbau, Steine, Erden 62% 63% 67% 72% 
Sachgütererzeugung 60% 61% 63% 63% 
Kredit- und Versicherungswesen 58% 59% 58% 58% 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 53% 53% 53% 53% 
Unterrichtswesen 51% 53% 55% 57% 
Handel, Instandh. und Rep von KFZ und Ge
brauchsgütern 50% 50% 51% 50% 

Erbringung von sonstigen öffentlichen und persön
lichen Dl. 50% 50% 51% 51% 

Realitätenwesen, Verm. bewegl. Sachen, unter
nehmensbez. Dl. 44% 46% 46% 46% 

Bauwesen 38% 39% 41% 41% 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 29% 29% 31% 31% 
Land- und Forstwirtschaft 27% 30% 29% 30% 
Gesamt 50% 51% 52% 52% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

4.3.2.2. Anteil begünstigter Behinderter an allen DienstnehmerInnen 
In absoluten Zahlen ausgedrückt wurden in den vier Beobachtungsjahren im Jahresdurch
schnitt jeweils rund 50.000 begünstigte behinderte Personen beschäftigt. Seit dem Jahr des 
Inkrafttretens der Reform, 2011, ist die absolute Zahl der begünstigten behinderten Dienst
nehmerInnen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken. Auch der Anteil begünstigter 
behinderter Dienstnehmer/Innen an allen DienstnehmerInnen ist im Beobachtungszeitraum 
von 2,1% auf 2,0% leicht rückläufig. 

Dies wiederum ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass von der Reform des BEinstG kein An
stoß zur Einstellung von begünstigten Behinderten ausgegangen ist. 
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Tabelle 12: Anteil begünstigte behinderte DienstnehmerInnen an DienstnehmerInnen 
insgesamt, pro Jahr (2009 – 2012), Basis: Jahresdurchschnitt DienstnehmerInnen 

Wirtschaftsabschnitt 2012 2001 2010 2009 
Land- und Forstwirtschaft 1,27% 1,30% 1,29% 1,35% 
Bergbau, Steine, Erden 1,96% 2,06% 2,20% 2,28% 
Sachgütererzeugung 1,97% 2,03% 2,16% 2,18% 

Energie- und Wasserversorgung 2,72% 2,77% 2,82% 2,93% 

Bauwesen 1,05% 1,08% 1,13% 1,12% 
Handel, Instandh. und Rep von KFZ und Ge
brauchsgütern 1,30% 1,30% 1,33% 1,35% 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 0,78% 0,78% 0,83% 0,82% 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2,01% 2,00% 1,98% 1,94% 

Kredit- und Versicherungswesen 1,81% 1,84% 1,87% 1,88% 

Realitätenwesen, Verm. bewegl. Sachen, unter
nehmensbez. Dl. 1,13% 1,15% 1,15% 1,21% 

Öffentliche Verw., Landesverteidigung, Sozialvers. 3,32% 3,35% 3,40% 3,43% 

Unterrichtswesen 1,17% 1,18% 1,19% 1,22% 

Gesundheits, Veterinär- und Sozialwesen 2,44% 2,49% 2,55% 2,60% 

Erbringung von sonstigen öffentlichen und persön
lichen Dl. 2,13% 2,18% 2,19% 2,23% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

4.3.2.3. Anzahl der anrechenbaren DienstnehmerInnen 
Die Anzahl der rund 50.000 begünstigten behinderten DienstnehmerInnen werden entspre
chend § 5 BEinstG teilweise doppelt auf die Pflichtzahl angerechnet. In den vorliegenden 
Beobachtungsjahren betraf dies jeweils knapp 30%. Insgesamt gehen in Folge in die Berech
nung zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht pro Jahr eine Zahl von rund 66.000 anrechenba
ren DienstnehmerInnen ein (siehe Tabelle im Anhang). 

4.3.3. Personalstandentwicklung in den letzten Jahren auf monatlicher Basis 
Analysen im vorigen Kapitel basierten auf den Jahresdurchschnittswerten der Dienstnehme
rInnenzahlen. Im Folgenden wird ein detaillierterer Blick auf die Personalstandentwicklung 
geworfen, in dem der jeweilige monatliche Bestand an (begünstigten behinderten) Dienst
nehmerInnen betrachtet wird. 

Die Anzahl der DienstnehmerInnen insgesamt ist zwischen Jänner 2009 und Dezember 2012 
um rund +7% (von rd. 2,4 Mio. auf gut 2,5 Mio.) angestiegen (siehe Abbildung 12 – linke 
Achse). Die Zahl der begünstigten behinderten DienstnehmerInnen ist im selben Zeitraum 
hingegen um -2% gesunken (siehe Abbildung 12 – rechte Achse). 



Endbericht zum Projekt Evaluierung der Auswirkungen der Novelle zum Behinderteneinstel
lungsgesetz 

Seite 30 von 414 sozialministerium.at 

Die Entwicklung der beiden Kurven, jene der DienstnehmerInnen insgesamt und jene der 
begünstigten Behinderten, zeigt ein im Wesentlichen paralleles Muster. In allen vier Be
obachtungsjahren besteht grob gesprochen in den Frühjahrsmonaten eine positive Tendenz, 
während in der zweiten Jahreshälfte eher Rückgänge zu verzeichnen sind. Das Jahr des In
krafttretens der Reform des Behinderteneinstellungsgesetzes, 2011, bzw. die Entwicklung 
der Zahl begünstigter behinderter DienstnehmerInnen in diesem Jahr, zeigt keine signifikan
te Abweichung zu den anderen Jahren oder zur Entwicklung der DienstnehmerInnenzahl 
insgesamt. 

Abbildung 12: Entwicklung Anzahl DienstnehmerInnen insgesamt und begünstigte behin
derte DienstnehmerInnen pro Monat, Jänner 2010 bis Dezember 2012 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Um die Dynamik präziser beschreiben zu können, kann auf die Entwicklung der Dienstneh
merInnenzahl eines Monates in Relation zum Niveau des jeweiligen Monats des Vorjahres 
Bezug genommen werden (siehe Abbildung 25). Dabei wird deutlich, dass in der Gruppe der 
begünstigten behinderten DienstnehmerInnen eine vergleichsweise ungünstigere Dynamik 
zu verzeichnen ist als auf Ebene der DienstnehmerInnen insgesamt. Bei Letzteren war ab 
dem Februar 2010 im Vergleich zu den Monaten des Vorjahres ein höherer Beschäftigten
stand festzustellen. Die Anzahl begünstigter Behinderter lag hingegen bis zum Oktober 2010 
unter den Werten der Monate des Vorjahres. Danach folgten einige Monate mit leichten 
Anstiegen und ab März 2011 lag das monatliche Niveau jeweils wieder unter den Vorjahres
werten. 
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Abbildung 25: Entwicklung begünstigte behinderte DienstnehmerInnen und arbeitslos ge
meldete Behinderte pro Monat im Vergleich zum Monat des Vorjahres, Jänner 2010 - De
zember 2012, in Prozent 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014; 
AMS – AL590 / Würfel: amb\wal590; BeinstG – Behinderteneinstellungsgesetz; OFG – Opferfürsorge
gesetz, LBehG – Landesbehindertengesetz 

4.4. Strukturelle Unterschiede zwischen begünstigten behinderten 
MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen insgesamt 

In den administrativen Daten des Bundesrechenzentrums sind – abgesehen von Informatio
nen zur Geschlechterverteilung der DienstnehmerInnen – keine näheren Angaben über 
Strukturmerkmale von Beschäftigten in beschäftigungspflichtigen Unternehmen enthalten. 
Die Analyse der sozioökonomischen Merkmale stellte daher einen Schwerpunkt im Rahmen 
der Unternehmensbefragung dar. Dabei interessiert insbesondere die Frage, inwiefern sich 
MitarbeiterInnen mit Behinderungen in zentralen sozialen Merkmalen von der Belegschaft 
insgesamt unterscheiden. 

Bei MitarbeiterInnen in allen beschäftigungspflichtigen Unternehmen und Einrichtungen 
liegt laut administrativen Daten der Frauenanteil bei 45% (2012) und damit etwas unter dem 
Anteil bei allen unselbstständig Beschäftigten in Österreich (2012: 47,8%). Im Sample der 
befragten Unternehmen kommt der Frauenanteil mit 39% (2012) etwas unter diesen Ge
samtwerten zu liegen und fällt damit in etwa gleich hoch aus, als ausschließlich bezogen auf 
begünstigte behinderte MitarbeiterInnen mit 38% (siehe Abbildung 26 und Tabelle 178). 
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Dieser Anteil von 38% korrespondiert mit dem Frauenanteil aller erwerbstätigen begünstig
ten Behinderten, der laut BMASK6 im Jänner 2012 bei 39% lag. 

Abbildung 26: Geschlechter- und Altersverteilung der MitarbeiterInnen in Unternehmen 
mit Beschäftigungspflicht 

 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung' 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss Geschlecht 2011=22 und n miss 2012=25; n miss Alter 2011=39 und 2012=47; Beg. beh. 
MA: n=302, n miss Geschlecht 2011=7 und n miss 2012=11; n miss Alter 2011= 9 und 2012=13; Basis: 
agg. MA-Anzahl (Siehe dazu Tabelle 178) 

Erwerbstätige begünstigte behinderte Personen sind zu einem hohen Anteil der Gruppe der 
Älteren zuzurechnen. Laut BMASK waren im Jänner 2012 fast zwei Drittel (64%) im Alter von 
46 und mehr Jahren. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich in den befragten Betrieben. Begünstig
te behinderte DienstnehmerInnen sind zu über 60% 45 Jahre und älter. Damit unterscheiden 
sie sich deutlich von den Beschäftigten insgesamt, wo der Anteil an Personen ab 45 Jahren 
bei rund 30% liegt. Dieser Altersunterschied zwischen den beiden Gruppen begründet sich 
auch damit, dass der Begünstigtenstatus oftmals erst im fortgeschrittenen Alter erworben 
wird, wenn sich der Gesundheitszustand in relevantem Ausmaß verschlechtert und eine 
deutliche Beeinträchtigung vorliegt. 

                                                      
 
6  BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013 
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arbeiterInnenlevel führen 41% (alle MitarbeiterInnen) bzw. 44% (begünstigte Behinderte) 
aus, ein ähnlich hoher Anteil ist jeweils für einfache bzw. unqualifizierte Arbeitsaufgaben 
eingesetzt (46% alle MA vs. 42% begünstigte behinderte MA) (siehe Tabelle 179 bis Tabelle 
188 im Anhang). 

Bei den Qualifikationsprofilen zeigt sich demnach eine hohe Ähnlichkeit zwischen Mitarbei
terInnen insgesamt und begünstigten behinderten MitarbeiterInnen, was macht deutlich, 
dass begünstigte behinderte Arbeitskräfte als vollwertige Arbeitskräfte anzusehen sind. In 
den qualitativen Interviews mit UnternehmensvertreterInnen wurde auch immer wieder 
betont, dass es bei den KandidatInnen primär auf die Qualifikationen ankommt und dass 
diese den Kompetenzanforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes entsprechen. 

Inwieweit behinderte Personen bei ihrer Tätigkeit auch entsprechend ihres Qualifikations
profils eingesetzt sind, kann auf Basis der verfügbaren Daten nicht beurteilt werden. 

In den ExpertInneninterviews wurde allerdings von den Interessensvertretungen von Men
schen mit Behinderung angesprochen, dass eine Beschäftigung von begünstigten Behinder
ten generell von einem defizitären Denken begleitet wird: Unternehmen würden davon aus
gehen, dass eine Beschäftigung von begünstigt behinderten Personen mit einer Leistungs
minderung einhergeht. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wurde daher als 
gesellschaftspolitisches Problem identifiziert, welches nur durch vermehrte Informations- 
und Aufklärungskampagnen beseitigt werden kann. Hierzu sollten verstärkt Kontakte mit 
Betroffenen hergestellt werden, um zu einer Entstigmatisierung von Menschen mit Behinde
rung in der Gesellschaft beizutragen. Gesellschaftliche Denkmuster müssen auf diesem We
ge erst durchbrochen werden: 

„Behinderung soll und darf nicht mehr automatisch mit einer Leistungsminde
rung in Verbindung gebracht werden. Dafür bedarf es intensiver Sensibilisie
rungsmaßnahmen.“ (ExpI-10) 

4.5. Einstellungen und Kündigungen von begünstigten behinderten 
MitarbeiterInnen 2011/2012 im Überblick 

Die administrativen Daten zu den beschäftigungspflichtigen Unternehmen lassen kein Nach
zeichnen der Einstellungs- und Kündigungsdynamik zu. Daher werden zur Beschreibung des 
Einstell- bzw. Kündigungsverhaltens die Daten aus der Unternehmensbefragung herangezo
gen. Daraus sollen Trends bei Neueinstellungen und Beschäftigungsbeendigungen, die Moti
ve für die Beschäftigung bzw. Nicht-Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sowie 
strukturelle Unterschiede zwischen neu beschäftigten behinderten Personen und bereits 
länger im Unternehmen beschäftigten behinderten MitarbeiterInnen dargestellt werden. 
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Konsequenzen im Zusammenhang mit dem besonderen Kündigungsschutz weit höher aus
fällt als für größere Unternehmen, wie in den qualitativen Interviews berichtet wurde. 

Auch wenn auf betrieblicher Ebene eine positive Nettobilanz zugunsten von Neueinstellun
gen zu beobachten ist, so stellt sich die Frage, ob sich auch auf Ebene der MitarbeiterInnen
anzahl bei den begünstigten Behinderten eine positive Bilanz ergibt. Dazu lässt sich festhal
ten, dass neu eingestellte behinderte Personen im Jahr 2011 rund 2% und 2012 4% aller do
kumentierten behinderten MitarbeiterInnen in beschäftigungspflichtigen Betrieben aus
machten. Bei gekündigten MitarbeiterInnen beläuft sich dieser Anteil zum Vergleich auf 3% 
(2011) und 2% (2012). In Summe ergibt sich über beide Jahre betrachtet auch bei der Anzahl 
der behinderten MitarbeiterInnen eine leicht positive Bilanz: es wurden mehr begünstigte 
Behinderte eingestellt als Beschäftigungsverhältnisse mit ihnen beendet. Damit zeigt sich bei 
den befragten Unternehmen eine positivere Entwicklung als auf Gesamtebene, wo im Jahr 
2012 eine rückläufige Zahl begünstigter behinderter DienstnehmerInnen dokumentiert ist. 

Bei den behinderten Personen, bei denen es im Jahr 2011 oder 2012 zu einer Beschäfti
gungsbeendigung kam, handelt es sich vorwiegend um Männer (74%) und Personen ab 25 
Jahren und älter – hier vor allem in der Altersgruppe 45-65 Jahren –, bei Jüngeren erfolgten 
2011/12 keine Beschäftigungsbeendigungen (Tabelle 178 im Anhang, siehe auch Kapitel 
4.5.3). 

4.5.1. Strukturelle Unterschiede zwischen neu eingestellten begünstigten behinder
ten MitarbeiterInnen und begünstigten behinderten MitarbeiterInnen insge
samt 

Der größte strukturelle Unterschied der neu beschäftigten begünstigten Behinderten liegt in 
der Art der Arbeitsverträge. Neueingestellte Personen haben hierbei mit einem Anteil von 
35% übermäßig häufig einen befristeten Vertrag als Basis, während der Anteil über alle be
günstigten Behinderten, wie auch der Beschäftigten insgesamt, bei jeweils 8% liegt. Laut 
Arbeitskräfteerhebung 2012 haben 9,2% (inkl. Lehrlinge) bzw. 5,6% (exkl. Lehrlinge) – letzte
res ein in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigender Anteil (bspw. 2008: 5,2%) – aller 
unselbstständigen Beschäftigten einen befristeten Arbeitsvertrag. So entsprechen die Er
gebnisse für die (begünstigten behinderten) DienstnehmerInnen insgesamt durchaus dem 
Wert für den österreichischen Arbeitsmarkt insgesamt. Dass bei Neueinstellungen von be
günstigten Behinderten zu einem solch hohen Maße auf Befristungen zurückgegriffen wird, 
kann verschiedene Ursachen haben. So zeigt sich beispielsweise, dass vor allem jene Unter
nehmen, die in der Befragung angaben, dass die Erhöhung der Ausgleichstaxe ein entschei
dender Grund für die Einstellung von begünstigten Behinderten war, auf diese Beschäfti
gungsform zurückgriffen. Dieses Verhalten kann darin begründet sein, dass sich diese Unter
nehmen veranlasst sahen, auf die Erhöhung der Ausgleichstaxe zu reagieren, sich gleichzeitig 
aber nicht von vornherein für unbefristete Zeit an den/die betreffenden MitarbeiterIn bin
den wollten und deshalb zunächst einmal einen befristeten Arbeitsvertrag abschlossen. 
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In den ExpertInneninterviews wurde darüber hinaus die Vermutung geäußert, dass dies ei
nen allgemeinen Trend über alle Beschäftigten darstellt. Unternehmen würden heutzutage 
zunehmend auf befristete Verträge zurückgreifen, entweder aufgrund des Tätigkeitsprofils 
wie beispielsweise einer Mitarbeit an einem zeitlich begrenzten Projekt oder andererseits als 
Absicherung, um die neu beschäftigte Person zu testen. Da viele Unternehmen über die Lo
ckerung des Kündigungsschutzes nicht oder nur begrenzt Bescheid wissen, würden sie dieses 
Modell der befristeten Beschäftigung einfach weiter auf begünstigt behinderte Beschäftigte 
übertragen, obwohl dies nach der Reform – durch die Lockerung des Kündigungsschutzes – 
eigentlich nicht mehr nötig wäre. 

Darüber hinaus weisen neu beschäftigte Behinderte in der Tendenz leicht häufiger einen 
höheren Grad der Behinderung von 70% und mehr auf als beschäftigte Behinderte insgesamt 
(81% zu jeweils 74%) (siehe Tabelle 191 im Anhang). Auch dies kann ein Grund für eine be
fristete Beschäftigung sein, um zunächst einmal die Leistungsfähigkeit der betreffenden be
günstigten Behinderten einzuschätzen. 

Abbildung 28: Arbeitsverträge von beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP beg 
beh MA: n=302, n miss 2011=18 und n miss 2012=17; DG mit BP neue beg. beh. MA: n=55, n miss=2; 
Basis: agg. MA-Anzahl (siehe dazu Tabelle 194 und Tabelle 195) 

4.5.2. Motive für bzw. gegen die Neueinstellung von begünstigten behinderten Mit
arbeiterInnen 

Betriebe, die weder 2011 noch 2012 eine Neueinstellung begünstigter behinderter Personen 
vornahmen, wurden nach ihren Motiven gefragt, die sie von der Aufnahme begünstigter 
Behinderter abhielten. Umgekehrt wurden Betriebe, die 2011 und/oder 2012 einen Zuwachs 
an begünstigten behinderten Beschäftigten verzeichneten, nach ihren Gründen für die Neu
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Um Unternehmen die Beschäftigung von begünstigten Behinderten zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern, braucht es allenfalls längerfristig planbare Förderungen. Außerdem mangelt es 
an einer Zentralinstanz, die Betriebe umfassend beraten könnte. Die Angebote sind laut Un
ternehmensvertreterInnen oftmals zu verstreut und unübersichtlich. 

„Wichtig ist eine gute Wegweiser-Stelle, die den Unternehmen sagt, bei wel
chen Instanzen (AMS, Land, BSB) sie was bekommen. Denn der Angebots
dschungel ist nicht aufzubrechen, dann brauch ich wenigstens gute Wegwei
ser. Allerdings keine neue zusätzliche Stelle.“ (ExpI-7) 

Alles in allem braucht es ein umfassendes Betreuungsangebot, welches über finanzielle För
dermöglichkeiten hinausgeht. Oftmals erhalten Betriebe nur Informationen über Förderun
gen ohne Hinweise auf eine nachhaltige Betreuung wie sie zum Beispiel bei Suchtproblema
tiken erforderlich wäre. 

Hinsichtlich der Frage nach dem Informationsstand der Unternehmen bezüglich vorhandener 
Förder- und Beratungsangebote scheiden sich die Geister je nach Interessensstandpunkt: So 
fühlen sich UnternehmensvertreterInnen häufig nicht in ausreichendem Maße über diese 
Angebote informiert, während ArbeitnehmerInnen- und Behindertenvertretungen entge
genhalten, Unternehmen wüssten sehr wohl, woher sie die Informationen bekämen, würden 
sie sie tatsächlich wollen. Hier stellt sich demnach die Frage, in welchem Ausmaß die Infor
mationen über entsprechende Förder- und Beratungsmöglichkeiten die Unternehmen auch 
in der Praxis erreichen. Möglicherweise sind die Informationsmaterialen hierzu zu hoch
schwellig angelegt. In den ExpertInneninterviews wurde daher vor allem seitens der Wirt
schaft und UnternehmensvertreterInnen ein aktiverer Zugang der Unternehmensberatung 
angedacht. 

4.5.3. Beendigungen von Dienstverhältnissen mit begünstigten behinderten Mitarbei
terInnen 

In 11% der befragten Betriebe mit Beschäftigungspflicht kam es in den Jahren 2011/2012 zu 
Beendigungen von Dienstverhältnissen mit begünstigten behinderten MitarbeiterInnen9. 
Dabei handelte es sich überwiegend um einvernehmliche Auflösungen (45%, siehe Abbil
dung 30). Betroffen waren ausschließlich Dienstverhältnisse, die seit mindestens zwei Jahren 
bestanden. Da für diese Arbeitsverträge der besondere Kündigungsschutz noch Gültigkeit 
hat, liegt der Schluss nahe, dass es sich mitunter um eine Umgehung der Befassung des Be
hindertenausschusses handelt. In diesen Fällen versuchen die Unternehmen, sich mit den 
betreffenden begünstigten behinderten MitarbeiterInnen auf eine einvernehmliche Auflö
sung des Arbeitsverhältnisses zu einigen. 

                                                      
 
9 Dies entspricht n=38; deshalb kann eine Analyse der einzelnen Gründe nur qualitativ erfolgen. 
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5. ENTWICKLUNG DER PFLICHTSTELLENZAHL 

Das Behinderteneinstellungsgesetz sieht vor, dass DienstgeberInnen, welche 25 oder mehr 
DienstnehmerInnen in einem Monat beschäftigen, auf je 25 ArbeitnehmerInnen mindestens 
einen begünstigten behinderten Menschen einstellen. Generell ist in den letzten vier Jahren 
auf Grund der positiven Beschäftigungsentwicklung ein leicht steigender Trend zu verzeich
nen. Zuletzt, im Dezember 2012, wurden österreichweit 90.520 Pflichtstellen vorgeschrieben 
– dies ist also die Summe der begünstigten behinderten Personen, welche einzustellen wä
ren. Die höchste Zahl an Pflichtstellen im vorliegenden Beobachtungszeitraum liegt im Au
gust 2012 mit 92.855 Stellen vor. Im Jahresdurchschnitt ergibt sich eine Pflichtstellenzahl 
von etwa 90.000 (siehe Tabelle 155). 

Aus der nachfolgenden Abbildung ist sowohl die monatliche Entwicklung der Pflichtstellen 
als auch die Anzahl der anrechenbaren begünstigten behinderten DienstnehmerInnen er
sichtlich. Deutlich wird, dass die Zahl der DienstnehmerInnen klar unter jener der vorgese
henen Pflichtstellen zu liegen kommt. Zuletzt, im Dezember 2012, waren 90.520 Pflichtstel
len vorgeschrieben, denen 67.301 anrechenbare begünstigte behinderte DienstnehmerIn
nen gegenüberstehen. Pro Monat sind rund drei Viertel der Pflichtstellen besetzt, wobei eine 
leicht sinkende Tendenz vorliegt.10 Waren es im gesamten Jahr 2009 noch 78%, sank der 
Anteil 2010 auf 77%, im Jahr 2011 auf gut 75% und zuletzt, für 2012, auf knapp unter 75%. 

Abbildung 32: Anzahl der Pflichtstellen und Anzahl der anrechenbaren begünstigten be
hinderten DienstnehmerInnen pro Monat, Jänner 2009 bis Dezember 2012 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

                                                      
 
10  Diese Daten können von anderen Statistiken – auf Grund eines unterschiedlichen Beobach
tungszeitraumes bzw. unterschiedlicher Stichtage der Datenabfrage – abweichen. 
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6. DIENSTGEBERINNEN MIT (NICHT-)ERFÜLLUNG DER BESCHÄFTI
GUNGSPFLICHT 

DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind entsprechend der gängigen 
Definition – und abweichend von den Analysen im Kapitel zuvor – jene, welche die Zahl der 
vorgeschriebenen Pflichtstellen in jedem Monat eines Jahres erfüllt haben. In diese Betrach
tung geht nicht ein, ob ein Betrieb eventuell mehr begünstigte Behinderte beschäftigt als 
vorgeschrieben oder um wie viel ein Unternehmen die Pflichtzahl unterschreitet. Das heißt, 
auch Betriebe, welche die Pflichtzahl um eine Person in einem Monat unterschreiten, wer
den als die ‚Beschäftigungspflicht nicht-erfüllt‘ klassifiziert. 

Der Anteil der DienstgeberInnen, welche die Beschäftigungspflicht erfüllt haben, lag dabei in 
allen Jahren ähnlich hoch (siehe Abbildung 38, Tabelle 73ff): im Jahr 2009 erfüllten 22,4% die 
Beschäftigungspflicht, im Jahr 2010 stieg der Anteil geringfügig auf 22,6% und nahm seitdem 
pro Jahr um etwa einen Prozentpunkt ab. Seit den gesetzlichen Änderungen im Jahr 2011 
besteht somit eine leicht sinkende Entwicklung bei der Erfüllung der Beschäftigungspflicht. 

Abbildung 38: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, pro 
Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

6.1. Kontinuität der Beschäftigungspflicht 

6.1.1. Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht pro Jahr 
Es zeigt sich in allen Jahren ein Unterschied zwischen jenen Betrieben, die im gesamten Be
obachtungszeitraum einer Beschäftigungspflicht unterliegen, und jenen, für die dies nur in 
einzelnen Jahren zutraf. Letztere erfüllen klar seltener die Beschäftigungspflicht (siehe Ab
bildung 39). Im Zeitverlauf der vier Beobachtungsjahre ist in dieser Gruppe auch eine ver
gleichsweise stärkere Reduktion der Erfüllung der Beschäftigungspflicht eingetreten, als bei 
jenen, welche in allen Jahren einer Beschäftigungspflicht unterlagen. Bei Letzteren ist die 
Quote relativ konstant. Es sind also jene Betriebe, die kontinuierlich mit dieser Frage kon
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Wirtschaftsabschnitt Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Bauwesen 154 10% 1.396 90% 1.550 100% 
Handel, Instandh. und Rep von 
KFZ und Gebrauchsgütern 301 13% 1.957 87% 2.258 100% 

Beherbergungs- und Gaststät
tenwesen 95 7% 1.219 93% 1.314 100% 

Verkehr und Nachrichtenüber
mittlung 146 15% 828 85% 974 100% 

Kredit- und Versicherungswesen 79 15% 443 85% 522 100% 
Realitätenwesen, Verm. bewegl. 
Sachen, unternehmensbez. Dl. 179 9% 1.720 91% 1.899 100% 

Öffentliche Verw., Landesvertei
digung, Sozialvers. 331 45% 403 55% 734 100% 

Unterrichtswesen 15 9% 150 91% 165 100% 
Gesundheits-, Veterinär- und 
Sozialwesen 166 25% 505 75% 671 100% 

Erbringung von sonstigen öffent
lichen und persönlichen Dl. 129 15% 714 85% 843 100% 

Private Haushalte 0 0% 3 100% 3 100% 
Exterritoriale Organisationen 
und Körperschaften 0 0% 1 100% 1 100% 

keine Angabe 7 88% 1 12% 8 100% 
Gesamt 2.184 15% 12.028 85% 14.212 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Die Relevanz des Faktors ‚Kontinuität der Beschäftigungspflicht‘ zeigt sich auch daran, dass 
wenn im jeweiligen Vorjahr keine Beschäftigungspflicht bestand, jeweils nur etwa 12% der 
DienstgeberInnen die Beschäftigungspflicht erfüllen (siehe Tabelle 159ff). Dieser Anteil 
kommt somit nochmals deutlich unter dem Gesamtwert von gut 20% zu liegen. 

6.1.2. Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht pro Monat 
Betrachtet man den Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungs-pflicht pro 
Monat ergibt sich mit knapp 30% ein höherer Wert als zuvor festgehalten. Einige Betriebe 
erfüllen damit in einigen, aber nicht allen Monaten eines Jahres ihre Beschäftigungspflicht. 
Die Tendenz in den vier Beobachtungsjahren zeigt dabei einen marginalen Rückgang von zu 
Beginn 29% auf zuletzt 28%. 
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 Abbildung 40: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, 
pro Monat (Jänner 2009 – Dezember 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

6.2. Perspektive der Wirtschaftstätigkeit 
Deutlich unterschiedlich ist die Situation nach Wirtschaftsabschnitten (s. Abbildung 41 und 
Tabelle 95ff). Der Anteil der DienstgeberInnen, welche die Beschäftigungspflicht erfüllen, 
liegt in den einzelnen Wirtschaftsabschnitten zwischen gut 10% und knapp 60%. Letzteres 
sind Betriebe der öffentlichen Verwaltung, die in allen vier Beobachtungsjahren zu gut der 
Hälfte ihre Beschäftigungspflicht erfüllt haben. An zweiter Stelle folgen Energie- und Was
serversorger und dritter Stelle der Gesundheits-, Veterinär- und Sozialbereich. Deutlich sel
tener – mit jeweils unter 20% – wird die vorgeschriebene Pflichtzahl in Unternehmen der 
Wirtschaftsabschnitte Beherbergung- und Gaststättenwesen, Land- und Forstwirtschaft, 
dem Unterrichtswesen sowie dem Realitätenwesen und in der Bauwirtschaft erfüllt. 
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Abbildung 41: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Wirtschaftsabschnitt, pro Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014, 
exkl. Private Haushalte und Exterritoriale Organisationen und Körperschaften (siehe dazu Tabelle 
95ff) 
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6.2.1. Veränderungen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht im Zeitvergleich 
Nimmt man das Jahr 2011 und die in Kraft getretenen Veränderungen als Ausgangspunkt für 
einen Vergleich der einzelnen Jahre wird deutlich, dass sich keine – über alle Wirtschaftsab
schnitte – einheitliche Veränderung im betrieblichen Verhalten feststellen lässt (s. Abbildung 
42und Tabelle 90). 

In einigen Wirtschaftsabschnitten ist die Quote in beiden Jahresvergleichen, also im Ver
gleich des Jahres 2011 zu 2010 und des Jahres 2012 zu 2011, rückgängig gewesen, während 
in anderen Abschnitten dies nur für einen der beiden Jahresvergleiche zutrifft. In einzelnen 
Wirtschaftsabschnitten ist auch für beide Jahresvergleiche keine Veränderung beobachtbar. 

Abbildung 42: Jährliche Veränderung des Anteils der DienstgeberInnen mit Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht, nach Wirtschaftsabschnitt, in Prozentpunkten 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014, 
exkl. Private Haushalte, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften, keine Angabe (Siehe dazu 
Tabelle 90) 
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Auch augenscheinliche Effekte der Wirtschaftskrise lassen sich aus diesen Daten nicht able
sen. So ist der Anteil der DienstgeberInnen, welche ihre Beschäftigungspflicht erfüllen, in der 
Sachgütererzeugung – einer der stark betroffenen Wirtschaftsabschnitte – in diesen vier 
Jahren zwar leicht rückläufig, selbiges gilt aber auch für den – relativ kleinen – Wirtschafts
abschnitt ‚Unterrichtswesen‘ oder die ‚Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönli
chen Dienstleistungen‘ (siehe Tabelle 90). 

6.2.2. Wirtschaftliche Tätigkeit im Detail (Wirtschaftsunterklasse) – 2012 
Bei näherer Betrachtung der Wirtschaftsabschnitte wird deutlich, dass innerhalb dieser eine 
mehr oder minder ausgeprägte Streuung besteht. Folgende Abbildung fasst – basierend auf 
den Werten des Jahr 2012 – für ausgewählte Wirtschaftsabschnitte –jene Wirtschaftsunter
klassen11 zusammen, welche die höchste (Top 3) und geringste (Bottom 3) Quote bei der 
Erfüllung der Beschäftigungspflicht aufweisen. 

Abbildung 43: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Wirtschaftsunterklassen (Top 3 und Bottom 3), 2012, Teil 1 

Öffentliche Verwaltung, Landesverteidi
gung, Sozialversicherung 

Energie- und Wasserversorgung 

  
DienstgeberInnen n insgesamt=807 

* inkludiert u.a. Verwaltungstätigkeiten der 
exekutiven und legislativen Organe, Steuer-, 

Zollverwaltung 
** inkludiert u.a. Bezirksschulrat, Sozial-, 

Gesundheitsämter 
Alle anderen Wirtschaftsunterklassen n < 25 

DienstgeberInnen 
(Siehe dazu Tabelle 142) 

DienstgeberInnen n insgesamt=95 
Alle anderen Wirtschaftsunterklassen n < 25 

DienstgeberInnen 
(Siehe dazu Tabelle 114) 

 
  

                                                      
 
11  N=> 25 Betriebe 
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Abbildung 51: Wirtschaftliche Tätigkeit im Detail (Wirtschaftsunterklasse), pro Jahr (2011 – 
2012) 

2011 2012 

  
pro Wirtschaftsklasse n=> 25 (Siehe dazu Tabelle 99ff) 

6.3. Perspektive der DienstgeberInnengröße 
In allen vier Beobachtungsjahren erfüllen mittelgroße Betriebe (25 bis 250 DienstnehmerIn
nen) am häufigsten die Beschäftigungspflicht, gefolgt von Großbetrieben und kleinen 
DienstgeberInnen (siehe Abbildung 52). Wird die DienstgeberInnengröße nach der Staffelung 
der Ausgleichstaxe („Gruppierung 2“) vorgenommen, sind es Betriebe mit bis zu 100 Dienst
nehmerInnen, die mit gut 20% am relativ häufigsten die Beschäftigungspflicht erfüllen. 
Großbetriebe rangieren in der Mitte mit knapp 20% und bei einer DienstnehmerInnenzahl 
von 100 bis 399 Personen wird am vergleichsweise seltensten die Beschäftigungspflicht er
füllt, zuletzt (Jahr 2012) mit 16%. 

In Kapitel 5 wurde basierend auf der Anzahl der Pflichtstellen und Anzahl der begünstigten 
behinderten DienstnehmerInnen gezeigt, dass, je größer der/die DienstgeberIn ist, desto 
mehr Pflichtstellen besetzt werden. Gemessen an einer vollständigen Besetzung aller vorge
schriebenen Pflichtstellen verändert sich jedoch dieses Bild. Großen Unternehmen gelingt es 
seltener als Mittelbetrieben, die Pflichtzahl zur Gänze zu erfüllen. 
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Abbildung 52: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach DienstnehmerInnenanzahl im Jah
resdurchschnitt, pro Jahr (2009 – 2012) 

DienstnehmerInnenanzahl im Jahresdurch
schnitt (Gruppierung 1) 

DienstnehmerInnenanzahl im Jahresdurch
schnitt (Gruppierung 2) 

  
Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
(Siehe dazu Tabelle 74 bis Tabelle 77 für Gruppierung1 und Tabelle 78 bis Tabelle 81 für Gruppierung 
2) 

6.4. Regionale Perspektive 
In regionaler Perspektive zeigen sich deutliche Unterschiede in der Erfüllung der Beschäfti
gungsquote. Im Süden Österreichs wird die Beschäftigungspflicht am relativ häufigsten er
füllt (gut 25%), während im Osten die geringste Erfüllungsquote vorliegt (unter 20%). Betrie
be in Westösterreich rangieren mit knapp 25% im Mittelfeld (siehe Abbildung 53 und Tabelle 
86ff). Auf Ebene der einzelnen Bundesländer sind es oberösterreichische DienstgeberInnen, 
welche am häufigsten die Beschäftigungspflicht erfüllen, zuletzt im Jahr 2012 mit einer Quo
te von 30%. An zweiter und dritter folgen Stelle folgen DienstgeberInnen aus Kärnten und 
der Steiermark. Schlusslicht in Sachen Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind Wiener 
DienstgeberInnen, hier haben zuletzt ‚nur‘ 15% ihre Beschäftigungspflicht erfüllt. 

Im Verlauf der vier Beobachtungsjahre wird deutlich, dass im Jahr 2012 gegenüber dem Vor
jahr im Osten und Süden ein leichter Rückgang festzustellen war (-1%-punkt), während in 
Westösterreich der Anteil bei 24% stabil ausfiel. Auf Ebene der einzelnen Bundesländer 
ergibt sich allerdings ein etwas abweichendes Bild: So ist in einigen Bundesländern die Erfül
lungsquote in den letzten beiden Jahren rückläufig (bspw. Wien, Vorarlberg, Steiermark), in 
anderen jedoch konstant (bspw. Oberösterreich, Niederösterreich) und in zwei Bundeslän
dern (Kärnten und Burgenland) gestiegen. 

Im Vergleich vor und nach 2011 besteht keine einheitliche Dynamik (siehe Abbildung 53). 
Wird das Jahr 2011 zu 2010 verglichen, liegt in fünf Bundesländern (Wien, NÖ, Bgld, OÖ, Knt) 
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Abbildung 53: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Region und Bundesland, pro Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
(Siehe dazu Tabelle 86 bis Tabelle 89) 
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6.5. Alternativberechnung: DienstgeberInnen mit (Nicht-) Erfüllung 
der Beschäftigungspflicht im Jahresdurchschnitt 

Wird als Alternativmodell zur monatlich exakten Erfüllung der Beschäftigungspflicht ein Jah
resdurchschnitt berechnet (Relation beschäftigte begünstigte Behinderte zu Pflichtstellen), 
verändert sich das Bild geringfügig. 

Im jeweiligen Jahresdurchschnitt erfüllt zwischen 24% (2012) und 26% (2010) der Unter
nehmen die Beschäftigungspflicht. Das ist um etwa 3 Prozentpunkte mehr als in der Mo
natsbetrachtung. Somit zeigt sich also nochmals, dass einige Unternehmen zwar die Pflicht
zahl nicht in jedem einzelnen Monat erfüllen, durchschnittlich übers Jahr gerechnet, dies 
jedoch gelingt. 

Exemplarisch: ein/e Wiener DienstgeberIn der Branche Gesundheits-, Veterinär- und Sozial
wesen beschäftigt im Jahr 2012 durchschnittlich 42 DienstnehmerInnen. Es besteht pro Mo
nat jeweils die Beschäftigungspflicht für eine Person. Im Jänner und Februar wird die Pflicht
zahl (eine Person mit Behinderung) nicht erfüllt. Ab März wird eine begünstigte behinderte 
Person beschäftigt und in den Monaten November und Dezember zwei Personen. Damit 
gleicht sich in einer Durchschnittsbetrachtung die Nicht-Erfüllung der Beschäftigungspflicht 
im Jänner und Februar aus und im Jahresdurchschnitt liegt also eine Pflichtzahl vor, die der 
Zahl beschäftigter Personen mit Behinderung entspricht. 

Abbildung 54: Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht, Mo
natsbetrachtung und Alternativmodell (Jahresdurchschnittsbetrachtung) im Vergleich, pro 
Jahr (2009 – 2012) 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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7. ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHSTAXZAHLUNGEN 

Seit dem Jahr 2011 erfolgt die Berechnung der Ausgleichstaxenhöhe gestaffelt nach der 
DienstnehmerInnenzahl. Bei Unternehmen, die weniger als 100 DienstnehmerInnen be
schäftigen, beläuft sich die Ausgleichstaxe auf 238,00 Euro pro Monat und nicht besetzter 
Pflichtstelle, im Falle von 100 bis 399 DienstnehmerInnen auf 334,00 Euro und bei Dienstge
berInnen mit mindestens 400 DienstnehmerInnen auf 355,00 Euro (Werte für das Jahr 
2013). 

7.1. Das Aufkommen aus den Ausgleichtaxzahlungen im Zeitraum 
vor und nach Inkrafttreten der Novelle 

In Folge der gesetzlichen Änderungen sowie einer steigenden Anzahl von Pflichtstellen im 
Jahr 2011 bei im Wesentlichen konstanten Zahlen beschäftigter begünstigter Behinderter, 
nahmen die Ausgleichstaxzahlungen deutlich zu (siehe Abbildung 55, siehe auch Tabelle 
162ff). 

Eine Prämie erhalten DienstgeberInnen für die Beschäftigung von in Ausbildung stehenden 
begünstigten Behinderten aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds in der Höhe von 238,00 
Euro monatlich. Sind im Jahr 2011 etwas mehr Prämien als im Vorjahr ausbezahlt worden, ist 
die Summe im Jahr 2012 geringfügig rückläufig. 

Abbildung 55: Entwicklung der Summe der Ausgleichstaxzahlungen und Prämien 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Die Erhöhung der Summe der Ausgleichstaxzahlungen ist erwartungsgemäß im Wesentlichen 
auf größere Unternehmen zurückzuführen (siehe Abbildung 56, Fehler! Verweisquelle konn
te nicht gefunden werden.ff). Bei einer Unternehmensgröße von 100 bis 399 Dienstnehme
rInnen ist die Summe der bezahlten Ausgleichstaxe im Jahr 2011 um 50,9% gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen (von gut 25,1 Mio. Euro auf gut 38 Mio. Euro), bei Betrieben mit min
destens 400 DienstnehmerInnen um 56,1% (von gut 41,4 Mio. Euro auf gut 64,6 Mio. Euro). 
Bei kleineren Unternehmen hingegen ist mit einem Zuwachs von 7,6% eine deutlich geringe
re Dynamik festzuhalten (von gut 27 Mio. Euro auf gut 29,2 Mio. Euro). 

Abbildung 56: Jährliche Veränderung der Summe der Ausgleichszahlungen, nach Dienst
nehmerInnenanzahl im Jahresdurchschnitt, in Prozent 

 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
(Siehe dazu Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.ff) 

7.2. Die Steuerungswirkung der Ausgleichtaxe 
Trotz des Anstiegs beim Aufkommen aus den Ausgleichtaxzahlungen stellt sich die Frage, ob 
die gestaffelte Anhebung der pro nicht besetzter Pflichtstelle zu entrichtenden Ausgleichtaxe 
einen Anreiz zur Einstellung von begünstigten Behinderten darstellt. 

Setzt man die Höhe der Ausgleichstaxe in Relation zu den bei der Beschäftigung einer be
günstigten behinderten Person anfallenden monatlichen Gesamtkosten (Lohnkosten und 
Lohnnebenkosten), dann zeigt sich, dass die Ausgleichstaxe lediglich ein Achtel bis ein Zehn
tel der Gesamtkosten ausmacht. Bei diesen Relationen, die für Betriebe mit weniger als 400 
MitarbeiterInnen noch geringere Anteile ergeben, ergibt sich aus Kostengesichtspunkten 
kein Anreiz, eine Einstellung einer begünstigten behinderten Arbeitskraft in Erwägung zu 
ziehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass am ehesten Betriebe mit einem hohen 
Anteil an NiederigverdienerInnen noch einen Anreiz sehen, eine begünstigt behinderte Per
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8. AUSBLICK: KÜNFTIGE EINSTELLUNG VON BEGÜNSTIGTEN BE
HINDERTEN 

Im Rahmen der Unternehmensbefragung sollten die InterviewpartnerInnen auch eine Ein
schätzung zur Personalentwicklung in den kommenden 12 Monaten abgeben. Zu berücksich
tigen ist dabei der Befragungszeitraum (Mai-August 2013), in dem die Arbeitslosigkeit allge
mein seit Monaten anhaltend im Steigen begriffen und die Wirtschaftsprognosen eher ver
halten waren. Dies mag sich auf die Personalplanungen eher dämpfend ausgewirkt haben. 

So sind den Befragungsergebnissen zufolge bei 50% der beschäftigungspflichtigen Unter
nehmen in den nächsten 12 Monaten Personaleinstellungen wahrscheinlich. Dabei zeigt 
sich, dass bei Großbetrieben eine Personalaufstockung wahrscheinlicher ist als bei kleineren 
(siehe Tabelle 260 im Anhang). Dementsprechend liegt der Anteil der Unternehmen, die 
nicht zur Besetzung von Pflichtstellen verpflichtet sind und Personalaufstockungen erwarten, 
bei 33%. 

Was die generelle Personalstandsentwicklung betrifft, so sind eher im tertiären Sektor Ein
stellungen zu erwarten. Als expansiver Wirtschaftsabschnitt erweist sich dabei das Gesund
heits-, Veterinär- und Sozialwesen. Hier liegt der Anteil der Unternehmen, die eine Einstel
lung von zusätzlichem Personal sehr oder eher wahrscheinlich sehen, bei 74%. 

Abbildung 57: Personaleinstellung in den nächsten 12 Monaten 

 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss=50; DG ohne BP: n=48 

Diese Tendenz bei der von den Betrieben erwarteten Personalentwicklung zeigt sich aber 
deutlich abgeschwächt bei begünstigten Behinderten. Die Einstellung von Menschen mit 
Behinderung ist nur in 16% der beschäftigungspflichtigen Unternehmen wahrscheinlich (sie
he Tabelle 258 im Anhang). Dabei ist eine Einstellung wiederum in Unternehmen, die ihre 
Beschäftigungspflicht nicht erfüllen, wahrscheinlicher (18%) als in jenen, die 2012 ihre 
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sei. Hier gibt es noch ausreichend Informations- und Beratungsbedarf, um auch in kritischen 
Bereichen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu gestalten. Nach Ansicht von Inte
ressensverteretrInnen von behinderten sei nur mehr Phantasie notwendig, um geeignete 
Arbeitsplätzen zu finden: 

„Mag schon sein, dass es bestimmte Berufe gibt, in denen Menschen mit Be
hinderung nicht arbeiten können oder nur schwer, aber bei manchen Wirt
schaftsabschnitten fehlt ihnen die Phantasie: warum im Gastgewerbe Gehör
lose nicht arbeiten können, verstehe ich nicht ganz – das ist einfach ein Vor
stellungsproblem. In diesen Branchen hat man es nicht versucht, da braucht 
es mehr Phantasie, um Arbeitsplätze zu finden.“ (ExpI-10) 

8.1. Behindertenvertrauensperson 
Mit der Novellierung des BEinstG war auch eine Aufwertung der Funktion der Behinderten
vertrauensperson verbunden. Ab fünf kontinuierlich beschäftigten begünstigten Arbeitneh
merInnen in einem Betrieb ist von diesen eine Behindertenvertrauensperson und eine oder 
mehrere StellvertreterInnen zu wählen. Die Zahl der StellvertreterInnen ist abhängig von der 
Anzahl an begünstigten behinderten Beschäftigten12: 

▪ bei 5 bis 14 begünstigten behinderten ArbeitnehmerInnen: 
eine Behindertenvertrauensperson, ein/e StellvertreterIn 

▪ ab 15 begünstigten behinderten ArbeitnehmerInnen: 
eine Behindertenvertrauensperson, zwei StellvertreterInnen 

▪ ab 40 begünstigten behinderten ArbeitnehmerInnen: 
eine Behindertenvertrauensperson, drei StellvertreterInnen 

Aufgabe dieser Behindertenvertrauensperson ist es, die wirtschaftlichen, sozialen, gesund
heitlichen und kulturellen Interessen der behinderten MitarbeiterInnen im Einvernehmen 
mit dem Betriebsrat oder der Personalvertretung wahrzunehmen. 

Mit der Novelle haben sich laut einer Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung 
Verbesserungen ergeben, indem 

a) die Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson festgelegt wurden und 
b) die Stellvertretung geregelt wurde, die nunmehr mehr Befugnisse hat. Jetzt kann bei

spielsweise auch der/die StellvertreterIn aktiv werden, auch wenn der/die erster Behin
dertenvertrauensperson anwesend ist. 

                                                      
 
12 Nähere Informationen unter http://www.arbeiterkammer.at/ 
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Probleme hätten, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Insofern wurde die Institutionalisie
rung einer Vertrauensperson als wichtiger Schritt gesehen. 

Jene Betriebe, die die Funktion einer Behindertenvertrauensperson eingerichtet haben, se
hen deren Tätigkeit durchaus positiv. Zumeist handelt es sich um Personen, die selbst eine 
Beeinträchtigung haben und deshalb für die Belange von behinderten MitarbeiterInnen be
sonders sensibilisiert sind. Dies ermöglicht ihnen, zu den betreffenden MitarbeiterInnen ein 
entsprechendes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Als weiterer positiver Aspekt wurde ge
nannt, dass Behindertenvertrauenspersonen über Unterstützungsmöglichkeiten und Förder
angebote ausreichend Bescheid wissen und dieses Wissen gewinnbringend für Arbeitnehme
rInnen aber auch für den Betrieb einbringen können. 

Als eine Option für den Einsatz einer Behindertenvertrauensperson wurde von einigen Be
fragten die Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs von Sicherheitsfachkräften um diese 
Agenden genannt. Als wichtig wurde dabei angesehen, dass es sich bei der betreffenden 
Person um eine neutrale Person handelt, die aufgrund ihrer Stellung im Betrieb nicht zu 
stark an die Geschäftsführung angebunden ist. 

Auch in den ExpertInneninterviews wurde die Behindertenvertrauensperson als sinnvolles 
und gut funktionierendes Instrument eingestuft. Seitens der Interessensvertretungen von 
Menschen mit Behinderung wurde auch auf den Vorteil verwiesen, dass sie zur Erhaltung 
bereits bestehender Arbeitsplätze beitragen: 

„In Betrieben mit einer Behindertenvertrauensperson gibt es weniger Kündi
gungsanträge, weil schon im Vorfeld Klärungen stattfinden.“ (ExpI-2) 

8.2. Sozioökonomische Situation von inaktiven begünstigten Behin
derten 

Im letzten Kapitel dieses Zwischenberichtes liegt der Fokus auf den nicht-erwerbstätigen 
begünstigten Behinderten und hier nochmals ganz spezifisch auf der Gruppe jener, die Out 
of Labour Force sind, d.h. Personen die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, nicht arbeitssu
chend gemeldet sind und auch nicht in Pension sind. 

Um deren Situation, deren Nähe oder Ferne zum Arbeitsmarkt analysieren zu können, wurde 
vom Bundesrechenzentrum im Frühjahr 2013, basierend auf einem dreimonatigen Referenz
zeitraum, eine Stichprobe von gut 11.000 Personen gezogen, bei denen angenommen wer
den konnte, dass auf sie diese Merkmale wahrscheinlich zutreffen. Diese Stichprobe setzte 
sich aus 58% Frauen und 42% Männer zusammen, die weit überwiegend (77%) 46 Jahre oder 
älter waren. Gut ein Fünftel (22%) fiel in die Altersgruppe 26 bis 45 Jahre und 1% war bis 25 
Jahre alt. 
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Mit all diesen Personen wurde versucht, ein fernmündliches Interview zu führen. Am Ende 
gelang es, 174 valide Interviews zu erhalten (siehe zu den Ergebnissen der Kontaktaufnah
men näher Anhang Kapitel 12.6). 

8.3. Sozioökonomische Merkmale von inaktiven begünstigten Be
hinderten im Überblick 

▪ Geschlecht & Alter 
Die befragten inaktiven begünstigten Behinderten spiegeln die zur Verfügung gestande
ne Grundgesamtheit der rund 11.000 Kontaktdaten wider. Es ist mit knapp 60% die 
Mehrheit der Befragten weiblich (siehe Abbildung 59 und Tabelle 271 und Tabelle 272). 
Über 70% aller Befragten sind 46 Jahre und älter. Das Durchschnittsalter liegt bei Frauen 
mit 51 Jahren knapp über jenem der Männer mit 50 Jahren. 

Abbildung 59: Inaktive begünstigte Behinderte, nach Geschlecht und Altersgruppen 

 

Quelle: L&R Datafile ‚Inaktiv begünstigte Behinderte‘, 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 
(Siehe dazu Tabelle 271 und Tabelle 272) 

Um den hohen Anteil Älterer in den Analysen differenzierter betrachten zu können, wird im 
Folgenden eine Altersgruppierung gewählt, welche die bis 45-Jährigen (27%), die 46 bis 55-
Jährigen (32%) und die 56-Jährigen und älteren (40%) unterscheidet. 

▪ Art der Beeinträchtigung 
Die in den Interviews einbezogenen Personen haben zum überwiegenden Anteil eine 
körperliche Beeinträchtigung, wobei dies für Ältere stärker als für Jüngere gilt und für 
Frauen häufiger als für Männer (siehe Abbildung 60, Tabelle 274 und Tabelle 276). Bei 
Männern ist ein erhöhter Anteil von Personen im Sample vertreten, der eine psychische 
Beeinträchtigung angibt. Insgesamt betrachtet sind es Mehrfachbeeinträchtigungen, die 
nach körperlichen Beeinträchtigungen am zweithäufigsten genannt werden. Menschen 
mit anderen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, 
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sind im Sample vertreten, ihr Anteil fällt jedoch jeweils so gering aus, dass in weiterer 
Folge keine spezifischen Auswertungen bzw. Aussagen für diese Gruppen getroffen wer
den können. Sie werden daher in einer Gruppe ‚Sonstige Beeinträchtigung‘ zusammen
gefasst, die 18% aller Befragten umfasst. 

Abbildung 60: Inaktive begünstigte Behinderte, nach Art der Beeinträchtigung 

 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=4 (Siehe 
dazu Tabelle 274 und Tabelle 276) 

Tabelle 21: Inaktive begünstigte Behinderte, nach Art der Beeinträchtigung 

Art der Beeinträchtigung Weiblich Männlich Gesamt 
Körperliche Beeinträchtigung 74% 56% 67% 
Psychische Beeinträchtigung 2% 10% 6% 
Intellektuelle Beeinträchtigung 1% 5% 2% 
Sehbeeinträchtigung 3% 5% 4% 
Hörbeeinträchtigung 2% 0% 1% 
Soz/emot. und/oder Lernbeeinträchtigung 1% 2% 2% 
Mehrfachbehinderung 17% 13% 15% 
Sonstige Behinderung 1% 8% 4% 
Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=4 
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▪ Haushaltssituation 
Die meisten Befragten leben mit weiteren Personen zusammen in einem Haushalt. Der 
Anteil der Einpersonenhaushalte beläuft sich auf 10%, liegt bei Männern mit 15% etwas 
höher als bei Frauen mit 6%. Im Durchschnitt leben pro Haushalt knapp 3 Personen. 
Vor dem Hintergrund des oftmals höheren Alters der RespondentInnen ist der Anteil de
rer mit Kindern im Haushalt relativ niedrig. Insgesamt leben in 23% der Haushalte 
Kind/er unter 14 Jahren. 
Erwerbstätigkeit liegt ausschließlich im Falle anderer Haushaltsmitglieder vor. Insgesamt 
sind in 64% der Mehrpersonenhaushalte ein oder mehrere Personen erwerbstätig.14 Dies 
trifft bei Frauen mit 66% geringfügig öfters zu als bei Männern (60%). 

8.3.1. Die finanzielle Situation von inaktiven begünstigten Behinderten im Überblick 
Eine gute finanzielle Ausstattung des Haushaltes als Hintergrund der ökonomischen Inaktivi
tät kann auf Basis der vorliegenden Erhebungsdaten nicht angenommen werden. Ganz im 
Gegenteil, die Ergebnisse verweisen auf eine relativ schwierige finanzielle Situation. 

Blickt man zuerst auf die gegebenen Einkünfte im Haushalt spiegelt dies die Haushaltssitua
tion wider. Bei 57% der Befragten tragen Erwerbseinkommen aus (un)selbstständiger Be
schäftigung zum Haushaltseinkommen bei (siehe Tabelle 22, Tabelle 284).15 Die zweithäu
figste Einnahmequelle ist das Pflegegeld, das bei rund 30% der RespondentInnen zum Haus
haltseinkommen beiträgt. Weitere 20% geben den Bezug von Familienbeihilfe an.16 Ebenfalls 
relativ gewichtig ist die Antwortkategorie ‚Sonstiges‘. Dahinter verbergen sich vor allem Pen
sionsleistungen anderer Haushaltsmitglieder. Dementsprechend fällt diese Kategorie auch in 
der Gruppe der ab 56-Jährigen mit 51% überdurchschnittlich hoch aus. Alle anderen erfrag
ten Arten von Einkünften nehmen keine quantitativ gewichtige Rolle ein. 

  

                                                      
 
14  Gemessen an allen Befragten liegt der Anteil bei 58%. 
15  In insgesamt 58% der Haushalte sind eine/mehrere Personen erwerbstätig. Die Differenz zu 
57% erklärt sich aus vereinzelten fehlenden Angaben. 
16  Die Differenz zur Anzahl der Haushalte mit Kindern (23%) lässt sich wiederum im Wesentli
chen auf fehlende Angaben zurückzuführen. 
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Tabelle 22: Bestehen von verschiedenen Einkunftsarten in Haushalten von inaktiven 
begünstigten Behinderten, nach Geschlecht 

Einkunftsarten Anteil 
weiblich 

Anteil 
männ

lich 

Anteil 
Gesamt 

Erwerbstätigkeit 61% 51% 57% 
Pflegegeld 27% 32% 29% 
Familienbeihilfe 24% 15% 20% 
Wohnbeihilfe 6% 5% 6% 
Kinderbetreuungsgeld 5% 5% 5% 
BMS 5% 5% 5% 
andere Einkünfte aus Vermietung, Verpach
tung, Kapitalvermögen, Personengesellschaf
ten 

7%  4% 

Leistungen des AMS (Arbeitslosengeld, Not
standshilfe, Krankengeld) 3% 2% 3% 

Heizkostenzuschuss 2% 2% 2% 
Hilfe in besonderen Lebenslagen 1% 2% 1% 
Alimente für Kinder 2%  1% 
Sonstiges (bspw. Pension einer anderen Person 
im HH, Überbrückungsgeld) 39% 37% 38% 

keine Angabe 2% 7% 4% 
Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 

Basierend auf dem gesamten Haushaltseinkommen17, der Anzahl und dem Alter der Haus
haltsmitglieder lässt sich ein Haushaltsäquivalenzeinkommen18 abschätzen, welches einer 
der gängigen Indikatoren zur Messung von Teilhabechancen allgemein und Armutsgefähr
dung im Besonderen darstellt. 

                                                      
 
17  Erfragt wurde das gesamte monatliche Netto-Haushaltseinkomme (12 mal jährlich), also aller 
Haushaltsmitglieder, in vorgegebenen Antwortkategorien. Zur weiteren Berechnung wurden die je
weiligen Klassenmittel herangezogen. In Folge sind die Ergebniswerte als Orientierung und nicht als 
exakte Werte zu verstehen. 
18  Das äquivalisierte Haushaltseinkommen entspricht dem verfügbaren Haushaltseinkommen 
(Summe aller Einkünfte, Sozialleistungen etc.) dividiert durch die Summe der Konsumäquivalente ei
nes Haushaltes (erste erwachsene Person eines Haushalts erhält ein Gewicht von 1. Jede weitere er
wachsene Person erhält ein Gewicht von 0,5 und Kinder unter 14 Jahren ein Gewicht von 0,3.; s. näher 
auch EU-SILC, Statistik Austria - www.statistik.at). 
 Als armutsgefährdet werden jene Personen bezeichnet, deren äquivalisiertes Haushaltsein
kommen unter der Armutsgefährdungsschwelle von 60% des Medians liegt. Die Armutsgefährdungs
schwelle betrug 2011 rund 1.066 Euro pro Monat (12 Mal). 
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Dieses errechnete Äquivalenzhaushaltseinkommen inaktiver begünstigter Behinderter be
deutet, dass – gemessen an der Armutsgefährdungsschwelle des Jahres 2011 – die Hälfte 
dieser Personen armutsgefährdet ist. 

Weitere 34% sind zwischen der Armutsgefährdungsschwelle und dem Medianeinkommen zu 
verorten und bei 16% liegt das Haushaltseinkommen über dem Medianwert (siehe Abbil
dung 63, Tabelle 286). 

Im Vergleich zu anderen sozio-ökomischen Gruppen liegt damit ein weit überdurchschnittli
ches Armutsgefährdungsrisiko vor. Der niedrigen Einkommensgruppe, also jener unter der 
Armutsgefährdungsschwelle, sind lediglich Haushalte mit keiner oder sehr niedriger Er
werbsintensität im ähnlichen Ausmaß zuzuordnen (54%). 

Abbildung 63: Armutsgefährdungsquote von inaktiven begünstigten Behinderten und wei
teren ausgewählten sozio-ökonomischen Gruppen2 

 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=41, *EU-
SILC 2011, ** ‚BMASK - STATISTIK BEINSTG, Stand 2013 (Siehe dazu Tabelle 286) 
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leicht kann auf Grund der Besetzung der Subgruppen zwar keine valide Angabe gemacht 
werden, die Ergebnisse deuten jedoch auf eine weitere Reduktion der Armutsgefährdungs
rate hin. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine relativ schwierige finanzielle Situation inaktiver be
günstigter Behinderter auf. Eine Erwerbstätigkeit, so belegen verschiedene Daten wie etwa 
die oben dargestellten Kennwerte zur Armutsgefährdung nach EU-SILC, trägt maßgeblich zur 
Reduktion des Armutsrisikos bei. Im Folgenden stehen daher Fragen zu den Gründen der 
ökonomischen Inaktivität sowie zu dem Wunsch und den Vorstellungen einer möglichen 
Erwerbstätigkeit im Mittelpunkt. 

8.4. Ökonomische Inaktivität: Gründe und Perspektiven 

8.4.1. Subjektive Wahrnehmung der Ursachen für ökonomische Inaktivität 
Die Gründe für eine Beschäftigungslosigkeit können vielfältig sein und können in strukturel
len aber auch persönlichen Ursachen verortet werden. Dazu wurden im Rahmen der Befra
gung verschiedene Items angesprochen (Beeinträchtigung, persönliche, familiäre Verpflich
tungen, fehlende Qualifikation und fehlende Jobangebote) und in Form einer offenen Frage
stellung nach weiteren möglichen Ursachen gefragt. 

Fasst man alle genannten Ursachen zusammen, zeigt sich im Ergebnis ein eindeutiges – zwi
schen Frauen und Männern kaum unterschiedliches – Bild (siehe Abbildung 63). Persönliche 
Faktoren dominieren in der Wahrnehmung der Ursachen für die ökonomische Inaktivität 
und hier wird in erster Linie die Beeinträchtigung genannt. Persönliche und familiäre Ver
pflichtungen werden am zweithäufigsten angeführt, vor dem Hintergrund der geschlechts
spezifischen Verteilung von Betreuungsarbeiten wenig überraschend von Frauen etwas stär
ker als von Männern. Defizite in der eigenen Qualifikation sind für rund 15% ausschlagge
bend, diesem Faktor stimmen Männer geringfügig stärker zu als Frauen. Alle weiteren, von 
den RespondentInnen zusätzlich genannten Faktoren, nehmen einen relativ geringen Anteil 
ein. So war die finanzielle Haushaltssituation im letzten halben Jahr für manche Personen 
dergestalt, dass kein Druck bestand, eine Beschäftigung aufzunehmen. In weiteren Einzelfäl
len wird darauf verwiesen, dass mangels eines eigenen Autos eine mögliche Arbeitsstelle 
nicht erreicht werden kann. In anderen Einzelfällen haben regelmäßige Krankenhausaufent
halte in den letzten sechs Monaten oder die Notwendigkeit der Mithilfe im familieneigenen 
Betrieb eine Arbeitssuche verunmöglicht und, letztlich, lebte ein/e InterviewpartnerIn in 
diesem Referenzzeitraum von sechs Monaten nicht in Österreich. 

Strukturelle Faktoren, also eine Wahrnehmung von Ursachen, die außerhalb der persönli
chen Situation und Beeinflussbarkeit liegen, werden im Vergleich zu persönlichen Aspekten 
seltener genannt. Am relativ häufigsten wird das Nicht-Vorhandensein von Jobangeboten 
angeführt, das für fast 40% (auch) ein sehr/eher wichtiger Grund für ihre aktuelle Beschäfti
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Abbildung 69: Subjektive Wahrnehmung von fehlenden eigenen Qualifikationen als Ursa
che für die Beschäftigungslosigkeit in den letzten sechs Monaten, nach ausgewählten Indi
katoren 

 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, Geschlecht, Alter 
n miss=3, Bildungsniveau, Erfahrungen mit Jobsuche n miss=6, Art der Beeinträchtigung n miss=7 
(Siehe dazu Tabelle 288ff) 

8.4.2. Erfahrungen mit Jobsuche in den letzten beiden Jahren 
Im Kapitel zuvor wurde gezeigt, dass die eigene Beeinträchtigung und fehlende Jobangebote 
insbesondere auch von jenen als wesentliche Ursache ihrer Beschäftigungslosigkeit erlebt 
wird, die in den letzten beiden Jahren konkrete Erfahrungen mit einer Jobsuche gemacht 
haben. Insgesamt gilt dies für etwa jede/n fünfte/n Befragte/n, wobei Männer mit 31% häu
figer als Frauen (15%) Arbeit gesucht haben. Noch deutlicher ausgeprägt ist der Unterschied 
zwischen den Altersgruppen: je älter die Befragten, desto seltener haben sie Erfahrungen 
mit einer Jobsuche (siehe Abbildung 70 und Tabelle 294). Die Erfahrung bzw. subjektive 
Wahrnehmung, dass mit zunehmendem Alter kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz ge
geben ist, wirkt demotivierend. So wird in den Interviews wiederholt auf vergangene Bemü
hungen hingewiesen, die allesamt nicht erfolgreich waren. Exemplarisch: „Habe schon über 
200 Bewerbungen geschickt. Ich war einmal bei einem Vorstellungsgespräch und wurde we
gen des Alters nicht genommen“ (Int.Nr. 2113, männlich, 55 Jahre). Derartige Erfahrungen 
führen letztlich, so legen die Daten nahe, zusehends zu einem Rückzug vom Arbeitsmarkt 
und das Abwarten bis zum ‚baldigen’ Pensionsantrittsalter wird die dominierende Perspekti
ve. 
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Abbildung 70: Erfahrungen mit Jobsuche von inaktiven begünstigten Behinderten in den 
letzten beiden Jahren, nach Altersgruppen 

 

Quelle: L&R Datafile ‚Inaktiv begünstigte Behinderte‘, 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 
(Siehe dazu Tabelle 294) 

Jene mit konkreten Jobsuche Erfahrungen in den letzten beiden Jahren wurden gebeten ein
zuschätzen, inwiefern ihre Beeinträchtigung dabei eine Rolle spielte. Die Antworten zeigen, 
dass die eigene Beeinträchtigung bei den meisten (76%) als negativer Faktor wahrgenom
men wurde. 12% meinen, dass die Beeinträchtigung keine Rolle spielte. In keinem einzigen 
Fall wurde die Erfahrung gemacht, dass die Beeinträchtigung eine positive Rolle spielte. Die
ses Ergebnis kann als Relativierung zu Argumenten auf Unternehmensseite gesehen werden, 
nämlich wenn etwa mangelnde Bewerbungen durch Menschen mit Behinderung als ein 
Grund für die Nicht-Erfüllung der Beschäftigungspflicht genannt werden. Gleichzeitig stellt 
sich auch die Frage des Matching-Prozesses. Unternehmen, die auf der Suche nach begüns
tigten behinderten MitarbeiterInnen sind, scheinen teilweise Probleme zu haben, passende 
KandidatInnen zu finden, auf der anderen Seite erleben Arbeitssuchende ihre Beeinträchti
gung als wesentlichen Ablehnungsgrund. Es sind weniger arbeitsorganisatorische, infrastruk
turelle etc. Gründe, also das Finden einer „passenden“ Stelle, die aus Sicht der begünstigten 
Behinderten negativ wirken, sondern schlicht Vorurteile sowie Unwissenheit über die Leis
tungspotenziale auf Unternehmensseite. Als weitere Gründe sehen die Befragten auch das 
Alter, d.h. dass die Beeinträchtigung möglicherweise kein Hinderungsgrund für eine Einstel
lung gewesen wäre, jedoch das Alter. 

8.4.3. Beschäftigungsperspektiven 
Die Erfahrung, dass mit der gegebenen Beeinträchtigung kaum eine Chance auf einen Ar
beitsplatz besteht, teils in Verbindung mit Vorurteils- und Diskriminierungserfahrungen auf 
Grund dieser Beeinträchtigung aber auch auf Grund des Alters, prägen den Tenor in zahlrei
chen Gesprächen. Damit einhergehen kann eine demotivierende Wirkung, die letztlich zu 
einem Rückzug vom Arbeitsmarkt führt. So überrascht es auch nicht, dass nur knapp die 
Hälfte den expliziten Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit zum Ausdruck bringt. Jene, die 
keinen solchen Wunsch formulieren, verweisen hierbei aber gut zur Hälfte darauf, dass für 
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zung durch das Arbeitsmarktservice und GründerInnenberatung. Einzelne sehen hier auch 
Handlungsbedarf auf gesellschaftlicher, politischer Ebene gegeben, nämlich dahingehend, 
dass Rahmenbedingungen zu schaffen seien, dass auch Ältere einen Arbeitsplatz erhalten. 

8.4.4. Inanspruchnahme von Beratungen des AMS und/oder BSB in den letzten 6 Mo
naten 

Beratungsleistungen des BSB und/oder AMS haben im letzten halben Jahr vor der Befragung 
8%, Männer (14%) öfters als Frauen (5%) in Anspruch genommen. Der Wunsch nach einer 
Beschäftigung führt zu einer verstärkten Inanspruchnahme, haben doch 17% dieser Gruppe 
in den letzten sechs Monaten Beratungen des AMS und/oder BSB genutzt (siehe Tabelle 
315ff). Die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen umfassen (in der Reihenfolge der 
Nennungen24): Jobangebote des AMS, finanzielle Unterstützungen (bspw. steuerliche Ab
setzmöglichkeiten), Informationen zum Behindertenpass, Mobilitätsförderungen, Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten des AMS, finanzielle Leistungen des AMS und arbeitsplatzbe
zogene Förderungen. 

Die große Mehrheit, 92%, hat somit in den letzten Monaten keine Beratung in Anspruch ge
nommen. Die hierfür genannten Gründe verweisen auf unterschiedliche Hintergründe. So 
geben 30% an, bei über 56-Jährigen und jenen ohne Erwerbswunsch mit etwa 40% deutlich 
mehr, dass kein Beratungsbedarf bestand. Daneben werden hier wiederholt gesundheitliche 
Probleme genannt (17% der Frauen und 9% der Männer). Aber auch der nicht gegebene An
spruch auf AMS-Leistungen, schlechte Erfahrungen mit dem AMS, die Einstufung als nicht 
arbeitsunfähig/nicht vermittelbar sowie das Nicht-Vorhandensein passender  
(Kurs-)Angebote oder passender Stellenangebote im Pool der offenen Stellen, die beim AMS 
gemeldet sind, sind relativ häufig angeführte Argumente. Einige InterviewpartnerInnen the
matisieren den möglichen Nutzen einer Beratung, so geben 6% an, dass früher in Anspruch 
genommene Beratungen keinen positiven Effekt gehabt hätten und 8% meinen, dass sie auf 
Grund ihres Alters keine Aussicht auf eine Arbeitsstelle hätten und eine Beratung hier nichts 
ändern könne. 

In Einzelfällen (3%) zeigen sich die Befragten auch nicht über die Beratungsangebote infor
miert, planen eine Beratung in Anspruch zu nehmen (2%) oder nutzen Beratungsangebote 
abseits von AMS/BSB (3%). Bei weiteren stellt sich auch die Frage der Erreichbarkeit, so ge
ben 3% an, dass die Beratungsstellen zu weit entfernt seien. 

                                                      
 
24  Interviews n=11 
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9. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER WIRKUNGEN DER LO
CKERUNG DES KÜNDIGUNGSSCHUTZES UND DER GESTAFFEL
TEN ERHÖHUNG DER AUSGLEICHSTAXE 

Mit der Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. I Nr.111/2010, die am 1. 
Jänner 2011 in Kraft getreten ist, wurden Maßnahmen gesetzt, die die Integration von Men
schen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt verbessern sollen. Der besondere Kündi
gungsschutz tritt erst nach vier Jahren, anstelle bisher sechs Monaten, zur Anwendung und 
es wurde eine gestaffelte Erhöhung der Ausgleichstaxzulage eingeführt. 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse lässt sich kein signifikanter Effekt der Verbesserung 
der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen im Zuge der Novellierung 
feststellen. 

Referenzpunkt der Analyse ist das Jahr 2010, also das Jahr vor der Novellierung. Die Ergeb
nisse der Jahre 2011 und 2012 werden zu jenen des Jahres 2010 in Relation gestellt. 

Die Anzahl der begünstigten behinderten Menschen insgesamt ist in Österreich in den Jah
ren 2011 und 2012 im Vergleich zum Jahr 2010 jeweils leicht gestiegen, während die Zahl 
erwerbstätiger begünstigter behinderter Personen hingegen im Vergleich zu 2010 um knapp 
1% in den jeweiligen Folgejahren gesunken ist. 

Bei jenen DienstgeberInnen, die von der Novellierung betroffen waren, zeigt sich ebenfalls 
keine Zunahme. Insgesamt waren bei einstellungspflichtigen DienstgeberInnen knapp 50.000 
begünstigt behinderte Personen beschäftigt. 2011 und 2012 war hier – jeweils zum Jahr 
2010 – ein Rückgang von knapp 1% zu verzeichnen. Die Zahl aller DienstnehmerInnen ist 
hingegen leicht gestiegen (2011: 2,6%, 2012: 4,2%). 

Der Anteil der DienstgeberInnen mit Erfüllung der Beschäftigungspflicht ist leicht rückläufig. 

Die Novellierung hat somit zu keiner Anhebung des Niveaus der Beschäftigung begünstigter 
behinderter Menschen geführt. Für die Gesamtheit der begünstigten behinderten Personen 
zeigt sich kein positiver Trend der Arbeitsmarktintegration. Ungeachtet des relativen kurzen 
Nachbeobachtungszeitraumes lässt sich aus den Daten auch kein Umkehrtrend erkennen, 
die Ergebnisse für 2012 sind geringfügig negativer als jene des Jahres 2011. 

Aus der Unternehmensbefragung ist bekannt, dass die gesetzlichen Veränderungen für eini
ge wenige Unternehmen ein Motiv zur Einstellung von begünstigten behinderten Menschen 
in 2011/2012 war (Ausgleichstaxe: 2% aller DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht, 
Kündigungsschutz: 6%). Gemessen an der Anzahl der getätigten Neusteinstellungen lasse 
sich etwa 17% (auch) auf die Anhebung der Ausgleichstaxe zurückführen und rund 36% 
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10. ZUSAMMENFASSUNG 

Geringer Anteil an beschäftigungspflichtigen Unternehmen 
Österreichweit sind angesichts der kleinbetrieblichen Unternehmensstruktur lediglich 2,9% 
der Unternehmen beschäftigungspflichtig nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (Basis: 
Registerzählung Statistik Austria 2011). Demnach werden die Ausgleichstaxzahlungen von 
einer sehr engen Basis an Unternehmen erbracht, auch wenn diese einen Großteil der 
DienstnehmerInnen beschäftigen. 

In den im Rahmen der vorliegenden Untersuchung einbezogenen Jahre 2009 bis 2012 unter
lagen laut BRZ-Daten insgesamt 22.443 DienstgeberInnen einer Beschäftigungspflicht. Im 
Verlauf dieser Jahre ist die Anzahl der DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht kontinu
ierlich leicht gestiegen. Zuletzt, im Jahr 2012, traf eine Beschäftigungspflicht auf 18.636 
DienstgeberInnen zu. 

Mehrheitlich, in 63% der Fälle mit einer Beschäftigungspflicht, traf diese in allen vier Be
obachtungsjahren zu. Bei knapp 40% galt dies ‚nur‘ in einzelnen Perioden des Beobachtungs
zeitraums, was zum einen auf wechselnde Belegschaftszahlen bzw. -strukturen in Betrieben 
aber auch auf unternehmensdemographische Entwicklungen (Betriebsgründungen und -
schließungen) verweist. 

Kleinbetriebe und Dienstgeber/Innen in der Produktion überwiegen bei 
den beschäftigungspflichtigen Unternehmen 
DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht sind mit knapp 20% am relativ häufigsten dem 
Wirtschaftsabschnitt ‚Sachgütererzeugung‘ zuzuordnen. An zweiter und dritter Stelle folgen 
DienstgeberInnen der Wirtschaftsabschnitte ‚Realitätenwesen, Vermietung beweglicher Sa
chen, unternehmensbezogene Dienstleistungen‘ und ‚Handel, Instandhaltung und Reparatur 
von KFZ und Gebrauchsgütern‘ mit jeweils etwa 15%. Im Vergleich der vier Beobachtungs
jahre erweisen sich die Verteilungen nach Wirtschaftsabschnitten als konstant. 

Etwa drei Viertel der einstellungspflichtigen DienstgeberInnen sind KMU und beschäftigen 
im Jahresdurchschnitt 25 bis 250 DienstnehmerInnen. Knapp 10% der DienstgeberInnen sind 
als große Unternehmen, d.h. mit 250 und mehr DienstnehmerInnen, zu qualifizieren. Die 
restlichen 18% der DienstgeberInnen sind kleine Betriebe, die im Jahresdurchschnitt unter 
25 DienstnehmerInnen beschäftigten, in einzelnen Monaten aber der Beschäftigungspflicht 
unterliegen, weil etwa aufgrund saisonaler Spitzen in einzelnen Monaten 25 oder mehr Mit
arbeiterInnen beschäftigt wurden. Gerade diese Gruppe erfüllt signifikant seltener die Be
schäftigungspflicht als Betriebe, die im gesamten Beobachtungszeitraum der Beschäfti
gungspflicht unterliegen. 



Endbericht zum Projekt Evaluierung der Auswirkungen der Novelle zum Behinderteneinstel
lungsgesetz 

Seite 123 von 414 sozialministerium.at 

11. HANDLUNGSOPTIONEN 

Auf der Grundlage der Ergebnisse lassen sich Ansatzpunkte für eine Optimierung des Re
gimes zur Schaffung von Anreizen für die Einstellung von Menschen mit Behinderung identi
fizieren. Bei den im Folgenden beschriebenen Handlungsoptionen wird zwischen systemim
manenten Reformansätzen und einem grundlegenden Paradigmenwechsel unterschieden. 

11.1. Ansatzpunkte für Reformen im bestehenden System 

11.1.1. Adaptierung des Quotensystems mit Ausgleichstaxe 

Anhebung der Ausgleichstaxe 
Die Novellierung des BEinstG, die 2011 in Kraft getreten ist, brachte eine Lockerung des 
Kündigungsschutzes bei gleichzeitiger gestaffelter Anhebung der Ausgleichstaxe. Wie die 
Ergebnisse zeigen, geht davon keine substantielle Wirkung in Richtung gestiegener Beschäf
tigung von Menschen mit Behinderung aus. Vor diesem Hintergrund sollten Vorschläge zur 
Anhebung der Ausgleichsabgaben bei Nicht-Erfüllung der Beschäftigungspflicht bis zu einer 
Höhe, die eine prohibitive Wirkung bedeuten würde, diskutiert und in Erwägung gezogen 
werden: 

▪ Anhebung der Ausgleichstaxe auf eine für betriebswirtschaftliche Kalküle relevante Höhe 
▪ Staffelung der Ausgleichstaxzahlungen in Abhängigkeit vom Ausmaß der Erfüllung der 

Einstellpflicht. 

Hinsichtlich der Frage, was als betriebswirtschaftlich relevante Höhe anzusehen ist, können 
unterschiedliche Referenzwerte herangezogen werden. Im Rahmen der ExpertInneninter
views wurde mehrfach ein durchschnittliches Bruttogehalt oder Kollektivvertragslohn als 
Rahmen angegeben, um bei Unternehmen eine tatsächliche Einstellungsänderung zu bewir
ken. Zieht man beispielsweise den Median des Bruttoverdienstes von Vollzeitbeschäftigten 
heran (€ 2.250 im Jahr 2010)26, so ergeben sich für Unternehmen Kosten pro Monat in Höhe 
von € 3.441. Im Vergleich beläuft sich der derzeitige Ausgleichstax-Satz für Unternehmen mit 
400 und mehr MitarbeiterInnen auf rund ein Zehntel dieser Summe. Auch bei einem gerin
ger angesetzten Verdienst (1. Einkommensquartil: € 1.786) ergibt sich ein Anteil der Aus
gleichstaxe an den Gesamtkosten von 13%. 

Als weitere Referenzgröße zur Bestimmung der Höhe der Ausgleichstaxe kann neben dem 
Bruttogehalt auch die Lohnsumme eines Unternehmens herangezogen werden. Diese Be
rechnungsbasis kommt auch in einigen europäischen Ländern zur Anwendung, in denen der 

                                                      
 
26 Laut Statistik Austria Verdienststrukturerhebung 2010 
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Prozentsatz zwischen 1% und 4% variiert. Auch in diesem Fall würde dies zu einer deutlichen 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe führen, vor allem für größere Unternehmen, die ihrer Ein
stellpflicht nicht nachkommen. 

Einen weiteren Ansatzpunkt zur Verstärkung des Anreizeffekts der Ausgleichsabgaben stellt 
eine gestaffelte Anhebung der Ausgleichstaxe in Abhängigkeit vom Erfüllungsgrad der Be
schäftigungspflicht dar. Je höher der Anteil der besetzten Pflichtstellen, umso geringer wäre 
die Höhe der Ausgleichstaxe. Bei diesem Berechnungsmodell würden vor allem jene Betriebe 
sanktioniert, die ihrer Einstellpflicht zu einem hohen Maße nicht nachzukommen. Dieses 
Modell ließe sich im Vergleich zum jetzigen Ansatz aufkommensneutral gestalten, wäre aber 
mit einer Zunahme des administrativen Aufwands verbunden. 

Erweiterung der Unternehmensbasis für das Aufkommen der Ausgleichstaxe 
Aktuell sind etwa 2,9% der österreichischen Unternehmen beschäftigungspflichtig nach dem 
BEinstG. Eine Absenkung des Schwellenwertes von 25 MitarbeiterInnen auf 20 bzw. 15 wür
de zu einer Verbreiterung des Kreises an Unternehmen führen: bei der Beschäftigungspflicht 
ab 20 MitarbeiterInnen wäre dies ein Anstieg in der Zahl der Unternehmen um etwa 27%, 
bei 15 MitarbeiterInnen sogar um etwa 71%. 

Mit einer solchen Absenkung würden vor allem mehr Unternehmen aus dem Dienstleis
tungssektor einbezogen werden, was den Wandel der Wirtschaftsstruktur hin zur Dienstleis
tungsgesellschaft besser abbilden würde als das derzeitige Modell. Damit würde auch der 
charakteristischen Entwicklung des Dienstleistungssektors hin zu einer eher kleinstrukturier
ten Betriebslandschaft Rechnung getragen. Und letztlich würde damit auch eine ausgewoge
nere Lastenverteilung bei der Besetzung der Pflichtstellen bzw. dem Aufkommen an Aus
gleichstaxzahlungen erfolgen. 

11.1.2. Serviceangebote für beschäftigungspflichtige Unternehmen 

Einrichtung einer zentralen Vermittlungsplattform 
Als ein Kernproblem bei der Besetzung der Pflichtstellen erweist sich neben der grundsätzli
chen Bereitschaft von beschäftigungspflichtigen Unternehmen zur Einstellung von Menschen 
mit Behinderung das Matching von Pflichtstellen und potenziellen KandidatInnen aus dem 
Kreis der begünstigten Behinderten. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass beschäfti
gungspflichtige Betriebe Zugang zu arbeitsuchenden begünstigten Behinderten finden und 
umgekehrt. 

Um diesen Prozess zu unterstützen bedarf es einer speziellen Vermittlungsinstanz, die die
sen Matchingprozess aktiv unterstützt. Hier wäre es zielführend, all jene Institutionen einzu
binden, die bei Personalvermittlungsprozessen involviert sind. Dies ist zum einen das AMS 
als zentrale Institution für die Vermittlung von offenen Stellen und Arbeitsuchenden. Dieses 
kann jedoch nur dann aktiv werden, wenn Unternehmen dezidiert Menschen mit Behinde
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11.1.3. Prämien für nicht-einstellpflichtige Unternehmen 
Die Befragung von Unternehmen, die nicht der Beschäftigungspflicht nach dem BEinstG un
terliegen hat ergeben, dass es darunter einige gibt (je nach Jahr zwischen 10% und 19%), die 
dennoch begünstigte Behinderte in ihrem MitarbeiterInnenstab haben. Dabei handelt es sich 
in der Regel um Betriebe mit weniger als 25 Beschäftigten. Auch aus Sicht des Sozialministe
riumservice haben einige Kleinbetriebe durchaus Interesse an der Einstellung von Menschen 
mit Behinderung. 

Da für Kleinbetriebe die Integration von Menschen mit Behinderung mit einem verhältnis
mäßig höheren Aufwand verbunden ist als für Mittel- und Großbetriebe, wären für Kleinbe
triebe entsprechende finanzielle Incentives – neben den bestehenden Beihilfen für Arbeits
platzadaptierung – zu überlegen. Dies könnte beispielsweise in Form von Prämien erfolgen, 
die nicht-beschäftigungspflichtige Betriebe bei Einstellung von begünstigten Behinderten 
lukrieren können. Dieses Bonus-System wäre auch für jene Betriebe anwendbar, die ihre 
Einstellpflicht übererfüllen. 

11.1.4. Unterstützungsangebote für arbeitsmarktferne begünstigte Behinderte 
Die Befragung von arbeitsuchenden, aktuell aber arbeitsmarktfernen begünstigten Behin
derten hat gezeigt, dass es umfassender Unterstützungsangebote bedarf, um diese Zielgrup
pe angesichts ihrer negativen Erfahrungen bei der Jobsuche wieder zu motivieren und 
schrittweise an eine Beschäftigung heranzuführen. 

Intensivere Betreuung von nicht-beschäftigten begünstigten Behinderten 
In der Befragung von arbeitsmarktfernen begünstigten Behinderten wurde deutlich, dass 
diese Personen aufgrund des Rückzugs vom Arbeitsmarkt so gut wie keinen Kontakt zu AMS 
oder Sozialministeriumservice haben. Es bestehen auch bei keiner anderen Institution In
formationen über die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Menschen mit Behinderung. 

Ziel einer Intensivierung des Kontakts mit diesen Zielgruppen sollte die laufende Abklärung 
des aktuellen Status sowie der Unterstützungsbedarf im Hinblick auf eine Heranführung an 
eine Beschäftigung sein. In erster Linie geht es darum, die nächsten Schritte abzuklären und 
eine Betreuung durch entsprechende professionalisierte Angebote in die Wege zu leiten. In 
diesem Zusammenhang gilt es auch, den spezifischen Unterstützungsbedarf von Frauen mit 
Behinderung abzuklären, die sich beim Zugang zu Beschäftigung besonderen Herausforde
rungen gegenübersehen. 

Die laufende Kontaktaufnahme und Bedarfserhebung (im Hinblick auf Unterstützung, Quali
fizierung etc.) stellt die erste Stufe einer intensiveren Betreuung dar. Dies sollte nied
rigschwellig erfolgen und nicht an eine Meldung als arbeitsuchend gekoppelt sein. Vor die
sem Hintergrund ist zu überlegen, welche Serviceleistungen im Sozialministeriumservice 
angesiedelt sind und welche von externen Diensten der beruflichen Assistenz durchzuführen 
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wären. Insbesondere das individuelle Coaching oder die Arbeitsassistenz bei der Arbeitssu
che wäre von externen Einrichtungen zu übernehmen. 

Stärkere Ausrichtung auf das strategische Ziel der Heranführung an Beschäftigung 
Bislang haben im Bereich der beruflichen Rehabilitation das Ziel der Erlangung eines Arbeits
platzes und das Ziel der Sicherung des Arbeitsplatzes absolut Vorrang. Wie jedoch die Befra
gung von arbeitsmarktfernen begünstigten Behinderten zeigt, kommt der Heranführung an 
eine Beschäftigung eine zentrale Bedeutung zu. Dies ist auch aus arbeitsmarktpolitischer 
Perspektive zielführend, da die Wirkungsauswertungen der Förderungen im Jahr 2013 einen 
Rückgang beim Erfolg von Maßnahmen zur Erlangung und auch jenen zur Sicherung zeigen. 
Ein Ausbau der Heranführungsmaßnahmen könnte sich in weiterer Folge in einer verbesser
ten Performance bei der Erlangung niederschlagen. 

Wie bereits erwähnt, gestaltet sich die Heranführung an eine Beschäftigung als mehrstufiger 
Prozess, an dem zahlreiche Stabilisierungs-, Unterstützungs-, Qualifizierungs- und Beschäfti
gungsangebote von Bedeutung sind. 

Die Erprobung von Beschäftigungsmöglichkeiten könnte dabei in geschütztem Rahmen er
folgen. Zu diesem Zweck bedarf es am 2. Arbeitsmarkt entsprechender niedrigschwelliger 
Arbeitsmöglichkeiten, die sich durch flexible und durchlässige Arrangements von bezahlter 
Arbeit, parallelem Leistungsbezug und begleitender Stabilisierung kennzeichnen. 

11.2. Ansatzpunkte für eine grundsätzliche Reform zur Förderung der 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

Die oben beschriebenen Handlungsoptionen orientieren sich zum Großteil an einer Justie
rung des derzeit bestehenden Quotensystems und Ausgleichstaxmodells. Eine kleinteilige 
Korrektur des Gesetzes macht auch aus Sicht der meisten ExpertInnen wenig Sinn und führt 
eher zu Irritationen bei den involvierten StakeholderInnen. Hinzu kommt, dass die politi
schen Machtverhältnisse langwierige Verhandlungen mit minimalen Änderungen erwarten 
lassen, die letztlich eine unbefriedigende Ergebnisbilanz bei den beteiligten AkteurInnen 
zurücklassen. 

Zielführender wäre eine markante Aktion, wie etwa eine deutliche Erhöhung der Ausgleichs
taxe bei gelockertem Kündigungsschutz und paralleler Intensivierung des Fördermarketings 
von AMS und Sozialministeriumservice. 

Aus einer grundsätzlichen Perspektive stellt sich jedoch auch die Frage, ob das System von 
Quoten und Ausgleichstaxen nicht grundsätzlich zu reformieren wäre, um den gesellschaftli
chen und wirtschaftlichen Entwicklungen besser Rechnung tragen zu können. Es bleibt dabei 
aber zu berücksichtigen, dass dieser Prozess nur mittel- bis langfristig gestaltet werden kann. 
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11.2.1. Fondsmodell statt Ausgleichstaxen 
Ausgleichstaxen als Kompensationszahlung für jene Betriebe, die keine begünstigten Behin
derten einstellen, werden in hohem Maße unter dem Aspekt der Bestrafung wahrgenom
men. Hier wäre zu überlegen, vom Modell der Ausgleichstaxzahlung abzugehen und ein 
Fondsmodell zu etablieren. Der Fonds würde aus den Beiträgen der ArbeitgeberInnen ge
speist, die pauschal einen bestimmten Prozentanteil der Lohnsumme darstellen. Darüber 
hinaus sind auch Beiträge aus dem Steueraufkommen denkbar. Vorbild für das Fondsmodell 
könnte der Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) sein. 

Ein Vorteil bei der Finanzierung dieses Fonds wäre das Einbeziehen aller Betriebe, die min
destens eineN MitarbeiterIn haben, die Lasten des Aufkommens wären breiter verteilt. 

Hinzu kommt, dass mit einem Fondssystem die Verpflichtung zur Einstellung von Menschen 
mit Behinderung entfällt. Dies bedeutet auch eine Abkehr vom Paradigma ‚Verpflichtung 
und Sanktion‘ bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, was insbesondere von 
der Wirtschaftsseite kritisiert wird. 

Bei der Festlegung der Höhe des Beitragssatzes für den Fonds zur Förderung der Beschäfti
gung von Menschen mit Behinderung ist zu berücksichtigen, dass die lukrierten Einnahmen 
über dem derzeitigen Einnahmenniveau liegen, um entsprechende Anreizsysteme (z.B. Bo
nuszahlungen) budgetär abdecken zu können. 

Angesichts der Entwicklung der Arbeitslosigkeit von beeinträchtigten Menschen wird es 
notwendig sein, Anreize für die Einstellung von Menschen mit Behinderung zu schaffen. Als 
solche bieten sich Bonusprämien an, die Unternehmen bei Einstellung von Menschen mit 
Behinderung gewährt werden. Hier stellt sich die Frage, in welcher Höhe diese angesetzt 
werden. Als Vorbild für ein solches Modell wäre die im Jahr 2007 eingeführt Aktion 500 
denkbar, bei der über die Dauer von 6 Monaten jeweils € 600 pro geschaffenem Dienstver
hältnis für Menschen mit Behinderung ausbezahlt wurden. 

Bei diesem Bonusmodell sind jedoch Vorkehrungen zu treffen, dass Missbrauchsfälle ausge
schlossen werden, etwa indem Firmen die neu eingestellten Personen nach Förderende 
baldmöglichst kündigen und eine andere Person mit Behinderung einstellen, für die wiede
rum ein Bonus lukriert wird. Um diese Gefahr auszuschließen bietet sich an, mehrmonatige 
Behaltefristen nach Auslaufen der Förderung vorzusehen. 

11.2.2. Reflexion der Sinnhaftigkeit des Begünstigtenstatus 
Der Begünstigtenstatus hat mitunter einen diskriminierenden Charakter, weil der betreffen
den Person – in einer ausdifferenzierten Arbeitswelt – ein besonderer Status zugewiesen 
wird. 
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12. ANHANG 

12.1. Methodische Anmerkungen 
Zur Bearbeitung der Forschungsfrage war es wesentlich, verschiedene Datenquellen und 
Sichtweisen zu berücksichtigen. Nachfolgend werden die einzelnen Erhebungsschritte und -
methoden beschrieben. 

12.2. Anonymisierte Datensätze zu einstellpflichtigen Betrieben in 
den Jahren 2009-2012 

Für die Jahre 2009 bis 2012 enthalten die seitens des Bundesrechenzentrums (BRZ) übermit
telten Daten in Summe insgesamt 24.461 DienstgeberInnen. 

Nicht alle DienstgeberInnen sind in allen Zeiträumen einstellungspflichtig, da sie nicht re
gelmäßig 25 oder mehr MitarbeiterInnen beschäftigen.27 Pro Jahr betrifft dies jeweils gut 
10% der dokumentierten DienstgeberInnen, die in jedem Monat des jeweiligen Jahres weni
ger als 25 DienstnehmerInnen beschäftigt haben (Tabelle 24). 

Tabelle 24: Anzahl erfasste DienstnehmerInnen im Jahresdurchschnitt, nach Jahr (2009 
– 2012) 

Jahr Anzahl DienstnehmerInnen Anzahl Anteil 

2009 

Unter 25 DN 3342 17% 
25 bis 250 DN 12904 65% 
250 und mehr DN 1312 7% 
unter 25 DN in allen Monaten 2009 2282 12% 
Gesamt 19840 100% 

2010 

Unter 25 DN 3266 16% 
25 bis 250 DN 13151 65% 
250 und mehr DN 1313 7% 
unter 25 DN in allen Monaten 2010 2402 12% 
Gesamt 20132 100% 

2011 

Unter 25 DN 3409 17% 
25 bis 250 DN 13547 66% 
250 und mehr DN 1354 7% 
unter 25 DN in allen Monaten 2011 2316 11% 
Gesamt 20626 100% 

2012 Unter 25 DN 3.499 17% 

                                                      
 
27  Daher ist auch die Gesamtzahl der dokumentierten DienstgeberInnen pro Jahr abweichend 
zur Gesamtzahl. So kann ein/e DienstgeberIn beispielsweise erstmals im Jahr 2012 erfasst sein, wäh
rend andere in zwei, drei oder allen vier Jahren erfasst sind. 
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Jahr Anzahl DienstnehmerInnen Anzahl Anteil 
25 bis 250 DN 13.933 66% 
250 und mehr DN 1.385 7% 
unter 25 DN in allen Monaten 2012 2.263 11% 
Gesamt 21.080 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BRZ-Daten einstellungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', Stand Frühjahr 
2014 

Eine Beschäftigungspflicht, d.h. das Vorliegen von Pflichtstellen, in zumindest einem Monat 
des Beobachtungszeitraums, trifft für 92% der dokumentierten DienstgeberInnen zu. In ab
soluten Zahlen ausgedrückt sind dies 22.443 DienstgeberInnen. Die Auswertungen im Be
richtsteil beziehen sich jeweils auf diese DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht. 

12.3. Befragung von (nicht-)beschäftigungspflichtigen Unternehmen 
Die schriftliche Befragung adressierte zwei Unternehmenstypen. Neben DienstgeberInnen 
mit Beschäftigungspflicht wurden im Sinne einer Vergleichsgruppe auch DienstgeberInnen 
ohne Beschäftigungspflicht einbezogen. Inhaltlich interessierte vor allem die Personalstruk
tur, Personalstandentwicklung und die Identifikation von Einstell- bzw. Kündigungsmotiven 
für begünstigte Behinderte. In zeitlicher Hinsicht erfolgte eine Bezugnahme auf die Jahre 
2011 und 2012. 

Die erste Erhebungsphase erfolgte in Form einer schriftlichen Befragung. Kontaktiert wurden 
1.300 Unternehmen. Da der Rücklauf mit 116 auswertbaren Fragebögen bescheiden ausfiel, 
wurde in der zweiten Erhebungsphase auf eine fernmündliche Befragung umgestellt. Das 
Erhebungsinstrument bzw. der Fragebogen blieb unverändert, die Betriebe wurden aber 
persönlich am Telefon angesprochen und um Mitwirkung gebeten, so dass der geplante 
Rücklauf von 350 validen Fragebogen erreicht werden konnte. 

Von den insgesamt 350 Fragebögen entfielen 302 Fragebögen auf die Kernzielgruppe der 
DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht. Da der erzielte Rücklauf sowohl in regionaler 
Hinsicht als auch betreffend der Verteilung nach Wirtschaftsabschnitten Abweichungen zur 
Grundgesamtheit der BRZ Daten aufwies, erfolgte hier eine Gewichtung, um eine repräsen
tative Streuung zu erzielen. Bei der gegebenen Anzahl an Fragebögen liegt in Bezug auf die 
Grundgesamtheit des Jahres 2012 (rd. 18.600 Unternehmen) ein Stichprobenfehler von ma
ximal +/- 5,6% vor. 

Auf die Vergleichsgruppe der DienstgeberInnen ohne Beschäftigungspflicht entfallen 48 Fra
gebögen, welche keinen Repräsentativitätsanspruch aufweisen und auch keiner Gewichtung 
unterzogen wurden. Dies begründet sich nicht zuletzt daraus, dass uns keine Angaben zu 
Merkmalen in der Grundgesamt nicht-beschäftigungspflichtiger Unternehmen zur Verfügung 
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stehen. Die Ergebnisse dieser Vergleichsgruppe liefern Hinweise auf Parallelitäten und Diffe
renzen zur Gruppe der beschäftigungspflichtigen Unternehmen. 

Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung werden in Tabellen und Abbildungen darge
stellt. In der Quellenangabe jeder Tabelle/Grafik ist die dieser Auswertung zugrundeliegende 
Anzahl der Interviews (ungewichtet) angegeben. Oftmals handelt es sich um relativ kleine 
Gruppen, was bei der Interpretation der Prozentwerte zu berücksichtigen ist. Grundsätzlich 
sind Interpretationen der Verteilung von Merkmalen innerhalb einer Gruppe ab einer Grup
pengröße von etwa n=25 sinnvoll möglich, kleinere Gruppen müssen als stark zufallsbehaftet 
gelten. Sind Teilgruppen kleiner als n=25, werden sie daher in den Tabellen und Grafiken 
nicht dargestellt. 

12.4. Das Sample im Überblick 
Entspricht die regionale Verteilung und Streuung nach Wirtschaftsabschnitten der Dienstge
berInnen mit Beschäftigungspflicht auf Grund der erwähnten Gewichtung jener der Grund
gesamtheit, liegen in der Vergleichsgruppe leichte Abweichungen vor. 

Regional betrachtet sind Betriebe der Vergleichsgruppe zu einem etwas geringeren Anteil in 
Ost-Österreich niedergelassen und zu jeweils leicht höheren Anteilen im Westen und Süden. 
Aus Perspektive der Wirtschaftsabschnitte sind insbesondere die Land- und Forstwirtschaft 
sowie das Bauwesen in der Vergleichsgruppe etwas verstärkt vertreten, während auf die 
Sachgütererzeugung sowie das Realitätenwesen und Vermietung beweglicher Sachen gerin
gere Anteile entfallen. 

Bei den DienstnehmerInnen ohne Beschäftigungspflicht handelt es sich hauptsächlich um 
Betriebe mit unter 25 MitarbeiterInnen, da es erst ab einer Größe von 25 DienstnehmerIn
nen zur Auflage einer entsprechenden Einstellpflicht kommt. Immerhin 17% weisen eine 
MitarbeiterInnenanzahl von mehr als 25 Personen auf. Dass diese DienstgeberInnen trotz
dem keine Beschäftigungspflicht haben, ist auf andere Faktoren zurückzuführen, welche die 
Einstufung als „beschäftigungspflichtige Betriebe“ verhindern. 

Auch wenn man die Schwankungsbreite des Samples mit in den Blick nimmt, sind die Betrie
be in der Untersuchung gegenüber einer Beschäftigung von Menschen mit Behinderung po
sitiver eingestellt, als es der Grundgesamtheit entsprechen würde. Dies begründet sich ei
nerseits in der Tatsache, dass DienstgeberInnen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben 
und ihre Beschäftigungspflicht erfüllen, eher bereit waren an der Befragung teilzunehmen. 
Andererseits ist diese statistische Verzerrung Ergebnis der ganzjährigen Betrachtungsweise 
der Unternehmensdaten. Während man in der Grundgesamtheit über monatliche Angaben 
hierzu verfügt, wurden die Betriebe in der Befragung gebeten, jeweils anzugeben, wie hoch 
die Zahl der zu beschäftigenden begünstigten Behinderten (Pflichtzahl) im Jahr 2011 und 
2012 war. Es handelt sich demnach um eine Angabe pro Kalenderjahr. Den Daten der 
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Quelle: L&R Datafile 'BRZ-Daten beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', 2011 
n=18.154, 2012 n=18.636; L&R Datafile 'BEinstG', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: n=302, n 
miss 2011=12 und 2012=11; DG ohne BP: n=48, n miss 2012=11 

Tabelle 29: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht insgesamt und befragte Unter
nehmen, nach Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

Jahr Pflichtzahl DG mit Beschäftigungspflicht 
(Grundgesamtheit) 

DG mit Beschäftigungspflicht 
(Unternehmensbefragung) 

2011 
erfüllt 22% 37% 
nicht erfüllt 78% 63% 
Gesamt 100% 100% 

2012 
erfüllt 21% 38% 
nicht erfüllt 79% 62% 
Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BRZ-Daten beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012', 2011 
n=18.154, 2012 n=18.636; L&R Datafile 'BEinstG', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: n=302, n 
miss 2011=46 und 2012=42 

12.5. Qualitative Interviews mit UnternehmensvertreterInnen 
Ziel der qualitativen Gespräche war es, einzelne Aspekte der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen vertiefend mit UnternehmensvertreterInnen zu besprechen. Dabei han
delte es sich vorwiegend um die Behindertenvertrauenspersonen in den einzelnen Unter
nehmen (vor allem in Großbetrieben) oder um LeiterInnen des Personalmanagements. In 
Kleinbetrieben wurden die Gespräche darüber hinaus vordergründig mit der Unternehmens
leitung geführt. So wurde sichergestellt, dass in den qualitativen Interviews sowohl die Seite 
der DienstgeberInnen (Personalmanagement) als auch die der DienstnehmerInnen (BVP) mit 
einbezogen wurden. Die Art der GesprächspartnerInnen beeinflusste auch maßgeblich deren 
Argumentationslinien. So ging es für Personen aus dem Bereich des Personalmanagements 
vordergründig bzw. vermehrt um wirtschaftliche Unternehmenshintergründe, die es bei der 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu beachten gilt, wohingegen für die BVP’s 
der Betriebe soziale Aspekte auschlaggebender waren. 

Neben der Erkennung von Mustern der Personaldynamik standen vor allem auch Fragen 
nach spezifischen Motivationen bzw. Gründen für die Einstellung von Menschen mit Behin
derungen im Vordergrund. 

Die Anzahl der geführten Interviews beläuft sich auf 15 Gespräche. Der Zugang zu den Inter
viewpartnerInnen erfolgte über die schriftliche Unternehmensbefragung, im Rahmen dessen 
die Bereitschaft für ein qualitatives Gespräch abgeklärt wurde. Von den teilnehmenden Be
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trieben hatten fünf über 250 MitarbeiterInnen beschäftigt, fünf weitere zwischen 25 und 
250 und fünf Betriebe unter bzw. genau 25 Personen. Vorwiegend stammten die Klein- und 
Mittelbetriebe hierbei aus sozialen Bereichen wie beispielsweise der Seniorenhilfe. Die grö
ßeren Betriebe sind dagegen in ganz unterschiedlichen Branchen tätig. 

Beinahe die Hälfte der Befragten gab an, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Bei den rest
lichen handelt es sich überwiegend um jene, die aufgrund einer zu geringen MitarbeiterIn
nenanzahl keine Beschäftigungspflicht aufweisen. 

12.6. Befragung von inaktiven begünstigten Behinderten 
Vom Bundesrechenzentrum wurde im Frühjahr 2013, basierend auf einem dreimonatigen 
Zeitraum, eine Stichprobe von gut 11.000 begünstigten behinderten Personen zur Verfügung 
gestellt, die Out of Labour Force sind, d.h. keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und auch nicht 
arbeitssuchend gemeldet sind. 

Von diesen insgesamt gut 11.000 Kontaktdaten konnte für 58% keine Telefonnummer in 
öffentlich zugänglichen Telefonverzeichnissen recherchiert werden. Einige Personen fielen 
nicht in die Zielgruppe, weil sie zum Zeitpunkt des Kontaktes bereits eine Pension oder Rente 
bezogen haben (8%), beschäftigt waren (1,4%) oder beim Arbeitsmarktservice als arbeitssu
chend gemeldet waren (0,2%). Insgesamt knapp 10% aller kontaktierten Personen waren 
somit auf Grund ihres Arbeitsmarktstatus nicht in die Zielgruppe der Befragung aufzuneh
men. Einige Personen haben eine Teilnahme am Interview verweigert oder konnten auch 
nach mehrfachen Kontaktversuchen nicht erreicht werden (siehe für Details Abbildung 75 
und Tabelle 30). 

Letztlich konnte mit 174 Personen ein valides Interview durchgeführt werden. Bezogen auf 
die Grundgesamtheit von gut 11.000 Personen liegt der Befragung damit ein Stichprobenfeh
ler von maximal +/- 7,4% zu Grunde. 
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Abbildung 75: Übersicht Ergebnis der Kontaktaufnahme 

 

Quelle: L&R Datafile ‚Inaktiv begünstigte Behinderte‘, 2013, n=11.093 (Siehe dazu Tabelle 30) 

Tabelle 30: Übersicht Ergebnis der Kontaktaufnahme 

Kategorie Anteil 

Interview fertig 1,6% 

Zielperson nicht verfügbar 11,6% 

Interview verweigert 11,9% 
Zielperson nach wiederholten Versuchen nicht erreicht 7,4% 
Falsche / keine Tel-Nr 58,0% 
Beschäftigt 1,4% 
in Pension 8,0% 
arbeitslos gemeldet 0,2% 

Quelle: L&R Datafile ‚Inaktiv begünstigte Behinderte‘, 2013, n=11.093 

12.7. Interviews mit Stakeholdern 
Die aus den vorangegangenen Analysen gewonnen Befunde werden im Rahmen von Inter
views mit Stakeholdern thematisiert und diskutiert. Die unterschiedlichen Stellungnahmen 
zu den Zwischenergebnissen ermöglichten eine kontrastierende Meta-Analyse. Im Zuge die
ser Interviews wurden auch verschiedene Handlungsoptionen im Hinblick auf ihre Plausibili
tät und Realisierbarkeit erörtert. 
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TABELLENANHANG 

Beschäftigungspflichtige Betriebe in den Jahren 2009-2012 

Tabelle 31: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht, nach Region pro Jahr (2009 – 
2012) 

Region Anzahl 
2009 

Anteil 
2009 

Anzahl 
2010 

Anteil 
2010 

Anzahl 
2011 

Anteil 
2011 

Anzahl 
2012 

Anteil 
2012 

OST-AT (Bgl., NÖ., Wien) 7.007 40% 7.094 40% 7.355 41% 7.558 41% 
SÜD-AT (Ktn. und Stmk.) 3.244 19% 3.306 19% 3.407 19% 3.474 19% 
WEST-AT (OÖ., Sbg., Ti
rol, Vbg.) 7.124 41% 7.171 41% 7.392 41% 7.604 41% 

Gesamt 17.375 100% 17.571 100% 18.154 100% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 32: Wirtschaftsabschnitt pro Bundesland, nach DienstgeberInnen mit Beschäfti
gungspflicht pro Jahr (2009 – 2012), Wien 

Wirtschaftsabschnitt 
An
zahl 
2009 

An
teil 

2009 

An
zahl 
2010 

An
teil 

2010 

An
zahl 
2011 

An
teil 

2011 

An
zahl 
2012 

An
teil 

2012 
keine Angabe 6 0% 4 0% 3 0% 2 0% 
Land- und Forstwirtschaft 29 1% 26 1% 26 1% 28 1% 
Bergbau, Steine, Erden 12 0% 14 0% 13 0% 12 0% 
Sachgütererzeugung 454 12% 436 11% 438 11% 428 10% 
Energie- und Wasserversorgung 12 0% 13 0% 12 0% 12 0% 
Bauwesen 381 10% 377 9% 397 10% 412 10% 
Handel, Instandh. und Rep von 
KFZ und Gebrauchsgütern 743 19% 743 19% 745 18% 760 18% 

Beherbergungs- und Gaststät
tenwesen 355 9% 360 9% 403 10% 427 10% 

Verkehr und Nachrichtenüber
mittlung 204 5% 208 5% 204 5% 215 5% 

Kredit- und Versicherungswesen 135 3% 136 3% 139 3% 142 3% 
Realitätenwesen, Verm. bewegl. 
Sachen, unternehmensbez. Dl. 1.060 27% 1.115 28% 1.178 28% 1.230 29% 

Öffentliche Verw., Landesvertei
digung, Sozialvers. 23 1% 26 1% 30 1% 29 1% 

Unterrichtswesen 60 2% 65 2% 69 2% 73 2% 
Gesundheits-, Veterinär- und 
Sozialwesen 162 4% 165 4% 179 4% 179 4% 

Erbringung von sonstigen öffent
lichen und persönlichen Dl. 295 7% 306 8% 316 8% 310 7% 

Private Haushalte 2 0% 2 0% 2 0% 1 0% 
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Tabelle 65: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht: DienstnehmerInnenanzahl im 
Jahresdurchschnitt 2012 (Gruppierung 2), nach Wirtschaftsabschnitt 

Wirtschaftsabschnitt 

Anzahl 
unter 
100 
DN 

Anteil 
unter 
100 
DN 

Anzahl 
100 
bis 
399 
DN 

Anteil 
100 
bis 
399 
DN 

Anzahl 
400 
und 

mehr 
DN 

Anteil 
400 
und 

mehr 
DN 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Land- und Forstwirtschaft 296 95% 14 4% 3 1% 313 100% 
Bergbau, Steine, Erden 64 75% 16 19% 5 6% 85 100% 
Sachgütererzeugung 2.518 71% 794 22% 226 6% 3.538 100% 
Energie- und Wasserver
sorgung 49 52% 31 33% 15 16% 95 100% 

Bauwesen 1.879 89% 197 9% 36 2% 2.112 100% 
Handel, Instandh. und Rep 
von KFZ und Gebrauchs
gütern 

2.263 80% 457 16% 121 4% 2.841 100% 

Beherbergungs- und Gast
stättenwesen 1.828 93% 138 7% 9 0% 1.975 100% 

Verkehr und Nachrichten
übermittlung 1.059 85% 148 12% 40 3% 1.247 100% 

Kredit- und Versiche
rungswesen 390 69% 129 23% 44 8% 563 100% 

Realitätenwesen, Verm. 
bewegl. Sachen, unter
nehmensbez. Dl. 

2.321 81% 442 15% 93 3% 2.856 100% 

Öffentliche Verw., Lan
desverteidigung, Sozial
vers. 

605 75% 155 19% 47 6% 807 100% 

Unterrichtswesen 158 71% 38 17% 28 12% 224 100% 
Gesundheits-, Veterinär- 
und Sozialwesen 590 69% 195 23% 71 8% 856 100% 

Erbringung von sonstigen 
öffentlichen und persönli
chen Dl. 

882 79% 181 16% 48 4% 1.111 100% 

Private Haushalte 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 
Exterritoriale Organisatio
nen und Körperschaften 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

keine Angabe 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 
Gesamt 14.915 80% 2.935 16% 786 4% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Tabelle 73: DienstgeberInnen mit Beschäftigungspflicht, nach Erfüllung der Beschäfti
gungspflicht, pro Jahr (2009 – 2012) 

Jahr Erfüllung der  
Beschäftigungspflicht Anzahl Anteil 

2009 
erfüllt 3.887 22% 

nicht erfüllt 13.488 78% 
Gesamt 17.375 100% 

2010 
erfüllt 3.979 23% 

nicht erfüllt 13.592 77% 
Gesamt 17.571 100% 

2011 
erfüllt 3.986 22% 

nicht erfüllt 14.168 78% 
Gesamt 18.154 100% 

2012 
erfüllt 4.016 22% 

nicht erfüllt 14.620 78% 
Gesamt 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 74: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach DienstnehmerInnenanzahl im Jah
resdurchschnitt, 2009 

DienstnehmerIn
nenanzahl 

Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil  
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Unter 25 DN 457 14% 2.714 86% 3.171 100% 
25 bis 250 DN 3.182 25% 9.710 75% 12.892 100% 

250 und mehr DN 248 19% 1.064 81% 1.312 100% 

Gesamt 3.887 22% 13.488 78% 17.375 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 75: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach DienstnehmerInnenanzahl im Jah
resdurchschnitt, 2010 

DienstnehmerIn
nenanzahl 

Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil  
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Unter 25 DN 458 15% 2.658 85% 3.116 100% 
25 bis 250 DN 3.272 25% 9.870 75% 13.142 100% 

250 und mehr DN 249 19% 1.064 81% 1.313 100% 

Gesamt 3.979 23% 13.592 77% 17.571 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Tabelle 86: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Bundesland, 2009 

Bundesland Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht er

füllt 

Anteil 
nicht er

füllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 672 17% 3.262 83% 3.934 100% 
Niederösterreich 533 21% 2.050 79% 2.583 100% 
Burgenland 104 21% 386 79% 490 100% 
Oberösterreich 912 30% 2.175 70% 3.087 100% 
Salzburg 262 18% 1.188 82% 1.450 100% 
Steiermark 576 26% 1.607 74% 2.183 100% 
Kärnten 321 30% 740 70% 1.061 100% 
Tirol 290 17% 1.424 83% 1.714 100% 
Vorarlberg 217 25% 656 75% 873 100% 
Gesamt 3.887 22% 13.488 78% 17.375 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 87: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Bundesland, 2010 

Bundesland Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht er

füllt 

Anteil 
nicht er

füllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 687 17% 3.310 83% 3.997 100% 
Niederösterreich 541 21% 2.057 79% 2.598 100% 
Burgenland 110 22% 389 78% 499 100% 
Oberösterreich 941 31% 2.115 69% 3.056 100% 
Salzburg 250 17% 1.234 83% 1.484 100% 
Steiermark 585 26% 1.645 74% 2.230 100% 
Kärnten 326 30% 750 70% 1.076 100% 
Tirol 318 18% 1.424 82% 1.742 100% 
Vorarlberg 221 25% 668 75% 889 100% 
Gesamt 3.979 23% 13.592 77% 17.571 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Tabelle 88: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Bundesland, 2011 

Bundesland Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht er

füllt 

Anteil 
nicht er

füllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 661 16% 3.494 84% 4.155 100% 
Niederösterreich 536 20% 2.129 80% 2.665 100% 
Burgenland 104 19% 431 81% 535 100% 
Oberösterreich 959 30% 2.196 70% 3.155 100% 
Salzburg 265 17% 1.264 83% 1.529 100% 
Steiermark 598 26% 1.702 74% 2.300 100% 
Kärnten 308 28% 799 72% 1.107 100% 
Tirol 319 18% 1.465 82% 1.784 100% 
Vorarlberg 236 26% 688 74% 924 100% 
Gesamt 3.986 22% 14.168 78% 18.154 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 89: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Bundesland, 2012 

Bundesland Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht er

füllt 

Anteil 
nicht er

füllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 646 15% 3.615 85% 4.261 100% 
Niederösterreich 555 20% 2.187 80% 2.742 100% 
Burgenland 114 21% 441 79% 555 100% 
Oberösterreich 961 30% 2.268 70% 3.229 100% 
Salzburg 265 17% 1.322 83% 1.587 100% 
Steiermark 588 25% 1.779 75% 2.367 100% 
Kärnten 322 29% 785 71% 1.107 100% 
Tirol 341 18% 1.506 82% 1.847 100% 
Vorarlberg 224 24% 717 76% 941 100% 
Gesamt 4.016 22% 14.620 78% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 90: Jährliche Veränderung des Anteils der DienstgeberInnen mit Erfüllung der 
Beschäftigungspflicht, nach Wirtschaftsabschnitt, in Prozentpunkten 

Wirtschaftsabschnitt 2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

Land- und Forstwirtschaft 1% 1% -2% 
Bergbau, Steine, Erden 6% -5% -6% 
Sachgütererzeugung 0% -2% 0% 
Energie- und Wasserversorgung 1% -2% -3% 
Bauwesen 1% -1% 0% 
Handel, Instandh. und Rep von KFZ und Gebrauchsgütern 1% 0% 0% 
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Tabelle 93: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Region, 2011 

Region Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

OST-AT (Bgl., NÖ., Wien) 1.301 18% 6.054 82% 7.355 100% 
SÜD-AT (Ktn. und Stmk.) 906 27% 2.501 73% 3.407 100% 
WEST-AT (OÖ., Sbg., Tirol, Vbg.) 1.779 24% 5.613 76% 7.392 100% 
Gesamt 3.986 22% 14.168 78% 18.154 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 94: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Region, 2012 

Region Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

OST-AT (Bgl., NÖ., Wien) 1.315 17% 6.243 83% 7.558 100% 
SÜD-AT (Ktn. und Stmk.) 910 26% 2.564 74% 3.474 100% 
WEST-AT (OÖ., Sbg., Tirol, Vbg.) 1.791 24% 5.813 76% 7.604 100% 
Gesamt 4.016 22% 14.620 78% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 95: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Wirtschaftsabschnitt, 2009 

Wirtschaftsabschnitt Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Land- und Forstwirt
schaft 35 12% 253 88% 288 100% 

Bergbau, Steine, Erden 28 34% 54 66% 82 100% 

Sachgütererzeugung 952 27% 2.574 73% 3.526 100% 
Energie- und Wasserver
sorgung 37 41% 53 59% 90 100% 

Bauwesen 330 16% 1.670 84% 2.000 100% 
Handel, Instandh. und 
Rep von KFZ und Ge
brauchsgütern 

550 20% 2.155 80% 2.705 100% 

Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen 192 11% 1.513 89% 1.705 100% 

Verkehr und Nachrich
tenübermittlung 267 22% 949 78% 1.216 100% 

Kredit- und Versiche
rungswesen 125 22% 438 78% 563 100% 
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Wirtschaftsabschnitt Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Realitätenwesen, Verm. 
bewegl. Sachen, unter
nehmensbez. Dl. 

435 15% 2.421 85% 2.856 100% 

Öffentliche Verw., Lan
desverteidigung, Sozial
vers. 

452 56% 355 44% 807 100% 

Unterrichtswesen 31 14% 193 86% 224 100% 
Gesundheits-, Veteri
när- und Sozialwesen 302 35% 554 65% 856 100% 

Erbringung von sonsti
gen öffentlichen und 
persönlichen Dl. 

231 21% 880 79% 1.111 100% 

Private Haushalte 0 0% 3 100% 3 100% 
Exterritoriale Organisa
tionen und Körperschaf
ten 

0 0% 1 100% 1 100% 

keine Angabe 7 78% 2 22% 9 100% 
Gesamt 4.016 22% 14.620 78% 18.636 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 99: Land- und Forstwirtschaft: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Wirt
schaftsunterklasse, 2009 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 
Gartenbau 11 14% 68 86% 79 100% 
Forstwirtschaft 7 18% 33 82% 40 100% 
Gemischte Landwirtschaft 2 6% 34 94% 36 100% 
Gärtnerischen Dienstleistun
gen 7 22% 25 78% 32 100% 

Ackerbau 4 15% 22 85% 26 100% 
Weinbau 2 10% 19 90% 21 100% 
Obstbau und sonst. Dauerkul
turbau 0 0% 17 100% 17 100% 

Gewerbliche Holzschlägerei 1 7% 14 93% 15 100% 
Dienstleistungen für den 
Pflanzenbau 0 0% 8 100% 8 100% 

Brütereien und Legeanstalten 0 0% 5 100% 5 100% 

Mästereien 1 33% 2 67% 3 100% 
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Tabelle 112: Energie- und Wasserversorgung: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Wirtschaftsunterklasse, 2010 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 
Elektrizitätsverteilung 15 44% 19 56% 34 100% 
Elektrizitätserzeugung 18 55% 15 45% 33 100% 
Wasserversorgung 2 17% 10 83% 12 100% 
Gasversorgung 2 18% 9 82% 11 100% 
Fernwärmeversorgung 2 67% 1 33% 3 100% 
Gesamt 39 42% 54 58% 93 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 113: Energie- und Wasserversorgung: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Wirtschaftsunterklasse, 2011 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 
Elektrizitätserzeugung 17 52% 16 48% 33 100% 
Elektrizitätsverteilung 14 44% 18 56% 32 100% 
Wasserversorgung 2 14% 12 86% 14 100% 
Gasversorgung 3 30% 7 70% 10 100% 
Fernwärmeversorgung 1 33% 2 67% 3 100% 
Gesamt 37 40% 55 60% 92 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 114: Energie- und Wasserversorgung: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach 
Wirtschaftsunterklasse, 2012 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 
Elektrizitätserzeugung 15 44% 19 56% 34 100% 
Elektrizitätsverteilung 15 45% 18 55% 33 100% 
Wasserversorgung 3 21% 11 79% 14 100% 
Gasversorgung 2 18% 9 82% 11 100% 
Fernwärmeversorgung   3 100% 3 100% 
Gesamt 35 37% 60 63% 95 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Öffentliche Verwaltung - 
sonst. Tätigk.   1 100% 1 100% 

Gesamt 431 54% 366 46% 797 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

 Tabelle 142: Öffentliche Verw., Landesverteidigung, Sozialvers.: Erfüllung der Beschäfti
gungspflicht, nach Wirtschaftsunterklasse, 2012 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Allgemeine öffentliche 
Verwaltung 414 57% 310 43% 724 100% 

Öffentliche Verwaltung: 
Gesundh./Bildung 15 50% 15 50% 30 100% 

Sozialversicherung 16 76% 5 24% 21 100% 
Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung   10 100% 10 100% 

Wirtschaftsförderung u. -
ordnung 3 33% 6 67% 9 100% 

Feuerwehr 2 25% 6 75% 8 100% 
Landesverteidigung 2 100%   2 100% 
Justiz   1 100% 1 100% 
Auswärtige Angelegenhei
ten   1 100% 1 100% 

Öffentliche Verwaltung - 
sonst. Tätigk.   1 100% 1 100% 

Gesamt 452 56% 355 44% 807 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 143: Unterrichtswesen: Erfüllung der Beschäftigungspflicht, nach Wirtschaftsun
terklasse, 2009 

Wirtschaftsunterklasse Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Erwachsenenbil
dung/Unterricht a.n.g. 19 27% 52 73% 71 100% 

Hochschulen 3 7% 41 93% 44 100% 
Kindergärten 4 15% 22 85% 26 100% 
Kraftfahrschulen 3 25% 9 75% 12 100% 
Volksschulen 3 25% 9 75% 12 100% 
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Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 155: Anzahl der Pflichtstellen im Jahresdurchschnitt, pro Jahr (2009 -2012) 

Jahr Anzahl Pflichtstellen im Jahresdurchschnitt 

2009 85.548,67 
2010 86.452,83 
2011 88.671,92 
2012 90.051,33 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 156: Betriebe mit Beschäftigungspflicht in allen vier Beobachtungsjahren: Erfül
lung der Beschäftigungspflicht, nach Bundesland 

Bundesland Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Gesamt 

Anteil 
Gesamt 

Wien 339 11% 2.762 89% 3.101 100% 
Niederöster
reich 282 13% 1.831 87% 2.113 100% 

Burgenland 59 15% 333 85% 392 100% 
Oberösterreich 573 22% 1.995 78% 2.568 100% 
Salzburg 140 11% 1.089 89% 1.229 100% 
Steiermark 328 18% 1.448 82% 1.776 100% 
Kärnten 170 20% 680 80% 850 100% 
Tirol 169 12% 1.281 88% 1.450 100% 
Vorarlberg 124 17% 609 83% 733 100% 
Gesamt 2.184 15% 12.028 85% 14.212 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 

Tabelle 157: Betriebe mit Beschäftigungspflicht in allen vier Beobachtungsjahren: Erfül
lung der Beschäftigungspflicht, nach DienstnehmerInnenanzahl im Jahresdurchschnitt 
2012 (Gruppierung 1) 

Dienstnehme
rInnenanzahl 

Anzahl 
erfüllt 

Anteil 
erfüllt 

Anzahl 
nicht 

erfüllt 

Anteil 
nicht 

erfüllt 

Anzahl 
Ge

samt 

Anteil 
Ge

samt 
Unter 25 DN 96 8% 1.041 92% 1.137 100% 
25 bis 250 DN 1.899 16% 9.847 84% 11.746 100% 
250 und mehr 
DN 189 14% 1.140 86% 1.329 100% 

Gesamt 2.184 15% 12.028 85% 14.212 100% 

Quelle: L&R Datafile ‘Beschäftigungspflichtige DienstgeberInnen 2009-2012’, Stand Frühjahr 2014 
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Tabelle 178: Geschlechter- und Altersverteilung aller MitarbeiterInnen (inkl. beg. Beh.) 
von beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Geschlechter- und Alters
verteilung 

DG 
mit BP 
2011 

DG 
mit BP 
2012 

Beg. 
beh. 
MA 

2011 

Beg. 
beh. 
MA 

2012 

neu beschäf
tigte beg. 
beh. MA 
2011/12 

Gekündigte 
beg. beh. MA 

2011/12 

Frauenanteil 40% 39% 38% 38% 38% 26% 
Männeranteil 61% 61% 62% 62% 62% 74% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
MitarbeiterInnen zwischen 
15 bis 24 Jahren 15% 15% 4% 5% 20% 0% 

MitarbeiterInnen zwischen 
25 bis 44 Jahre 54% 53% 33% 34% 46% 52% 

MitarbeiterInnen zwischen 
45 bis 65 Jahren 31% 32% 63% 62% 34% 48% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss Geschlecht 2011=22 und n miss 2012=25; n miss Alter 2011=39 und 2012=47; Beg. beh. 
MA: n=302, n miss Geschlecht 2011=7 und n miss 2012=11; n miss Alter 2011=9 und 2012=13; neue 
beg. beh MA: n=55 und n miss Geschlecht=1; gekündigte beg. beh. MA: n=38, n miss Geschlecht=16 
und n miss Alter=14; Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 179: Beschäftigungsform aller MitarbeiterInnen 2011/12 

Beschäftigungsform 
DG mit Be

schäftigungs
pflicht 2012 

DG mit Be
schäftigungs
pflicht 2012 

DG ohne Be
schäftigungs
pflicht 2011 

DG ohne Be
schäftigungs
pflicht 2012 

Standardbeschäftigung 91% 91% 87% 87% 
Geringfügige Beschäftigung 2% 2% 7% 6% 
Leiharbeit 1% 3% 0% 0% 
Lehrausbildung 5% 3% 3% 3% 
freier Dienstvertrag 1% 1% 3% 3% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=29 und n miss 2012=30; DG ohne BP: n=48, n miss 2011/12=5; Basis: agg. MA-
Anzahl 
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Tabelle 186: Tätigkeitsniveaus aller Beschäftigten 2011 

Tätigkeitsniveaus DG mit Beschäfti
gungspflicht 

DG ohne Beschäfti
gungspflicht 

niedrig-/unqualifizierte Tätigkeiten 45% 13% 
mittlere Tätigkeiten 41% 57% 

höhere und hochqualifizierte Tätigkeiten 13% 30% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=28 und n miss 2012=32; DG ohne BP: n=48, n miss 2011=5 und n miss 2012= 7; 
Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 187: Tätigkeitsniveaus aller Beschäftigten 2012 

Tätigkeitsniveaus DG mit Beschäfti
gungspflicht 

DG ohne Beschäfti
gungspflicht 

niedrig-/unqualifizierte Tätigkeiten 46% 10% 
mittlere Tätigkeiten 41% 58% 

höhere und hochqualifizierte Tätigkeiten 14% 32% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=28 und n miss 2012=32; DG ohne BP: n=48, n miss 2011=5 und n miss 2012= 7; 
Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 188: Tätigkeitsniveaus der begünstigten behinderten MitarbeiterInnen 2011/12 
bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Tätigkeitsniveaus 2011 2012 
niedrig-/unqualifizierte Tätigkeiten 42% 42% 
mittlere Tätigkeiten 45% 44% 

höhere und hochqualifizierte Tätigkeiten 13% 14% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=7 und n miss 2012=8; Basis: agg. MA-Anzahl 

  



Endbericht zum Projekt Evaluierung der Auswirkungen der Novelle zum Behinderteneinstel
lungsgesetz 

Seite 328 von 414 sozialministerium.at 

Tabelle 189: Tätigkeitsniveaus der neu beschäftigten begünstigten behinderten Mitarbei
terInnen 2011/12 bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Tätigkeitsniveaus Anteil 
niedrig-/unqualifizierte Tätigkeiten 40% 
mittlere Tätigkeiten 42% 
höhere und hochqualifizierte Tätigkeiten 18% 
Gesamt 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=55; Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 190: Grad der Behinderung von begünstigten behinderten MitarbeiterInnen bei 
beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Grad der Behinderung 2011 2012 
50-69% 74% 74% 
70% und mehr 26% 26% 
Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=19 und n miss 2012=23; Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 191: Grad der Behinderung von neu beschäftigten begünstigten behinderten Mit
arbeiterInnen bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Grad der Behinderung Anteil 
50-69% 81% 
70% und mehr 19% 
Gesamt 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=55, n miss=4; Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 192: Vertragsformen aller Beschäftigten 2011 

Vertragsform DG mit Beschäftigungspflicht DG ohne Beschäftigungspflicht 
befristeter Vertrag 8% 8% 

unbefristeter Vertrag 92% 92% 
Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=28 und n miss 2012=31; DG ohne BP: n=48, n miss 2011=5 und n miss 2012=7; 
Basis: agg. MA-Anzahl 
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Tabelle 193: Vertragsformen aller Beschäftigten 2012 

Vertragsform DG mit Beschäftigungspflicht DG ohne Beschäftigungspflicht 
befristeter Vertrag 7% 9% 
 unbefristeter Vertrag 93% 91% 
Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=28 und n miss 2012=31; DG ohne BP: n=48, n miss 2011=5 und n miss 2012=7; 
Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 194: Vertragsformen von begünstigten behinderten MitarbeiterInnen bei be
schäftigungspflichtigen Unternehmen 

Vertragsform 2011 2012 
befristeter Vertrag 8% 8% 
unbefristeter Vertrag 92% 92% 
Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss 2011=18 und n miss 2012=17; Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 195: Vertragsformen von neu beschäftigten begünstigten behinderten Mitarbei
terInnen bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Vertragsform 2011/12 
befristeter Vertrag 35% 
unbefristeter Vertrag 65% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=55, n miss=2, Basis: agg. MA-Anzahl 

Tabelle 196: Pflichtzahlenerfüllung 2011/12 bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Pflichtzahl Anteil 
2011 erfüllt 37% 
2011 nicht erfüllt 63% 
2011 Gesamt 100% 
2012 erfüllt 38% 
2012 nicht erfüllt 62% 
2012 Gesamt 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302 n miss 2011=46 und n miss 2012=42 
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Tabelle 258: Personaleinstellung in den nächsten 12 Monaten 

Personaleinstellungen DG mit Beschäftigungs
pflicht 

DG ohne Beschäftigungs
pflicht 

Beschäftigte insgesamt wahr
scheinlich 50% 33% 

Beschäftigte insgesamt unwahr
scheinlich 50% 67% 

Beschäftigte insgesamt Gesamt 100% 100% 

Begünstigte Behinderte wahr
scheinlich 16% 9% 

Begünstigte Behinderte unwahr
scheinlich 84% 91% 

Begünstigte Behinderte Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss BG=14 und n miss BB=36; DG ohne BP: n=48, n miss BB=5 

Tabelle 259: Personaleinstellung von begünstigten behinderten MA in den nächsten 12 
Monaten nach Erfüllung der Pflichtzahl 2012 

Begünstigte Behinderte Pflichtzahl 2012 erfüllt Pflichtzahl 2012 nicht erfüllt 
wahrscheinlich 10% 18% 
unwahrscheinlich 90% 82% 

Gesamt 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss=36 
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Tabelle 260: Personaleinstellung in den nächsten 12 Monaten nach Unternehmensgröße 
2012 (Gruppierung 1) bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Personaleinstellungen unter 25 Mitarbei
terInnen* 

25 bis 250 Mitar
beiterInnen 

über 250 Mitarbei
terInnen 

Beschäftigte insgesamt wahr
scheinlich  49% 75% 

Beschäftigte insgesamt un
wahrscheinlich  51% 25% 

Beschäftigte insgesamt Ge
samt  100% 100% 

Begünstigte Behinderte wahr
scheinlich  13% 48% 

Begünstigte Behinderte un
wahrscheinlich  87% 52% 

Begünstigte Behinderte Ge
samt  100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss BG=14 und n miss BB=36; *n<25 

Tabelle 261: Personaleinstellung in den nächsten 12 Monaten nach Unternehmensgröße 
2011/12 (Gruppierung 2) bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen 

Personaleinstellun
gen 

unter 100 
Mitarbei
terInnen 

(2011) 

100 bis 
399 Mit
arbeite
rInnen 
(2011) 

400 und 
mehr Mit
arbeiterIn

nen 
(2011)* 

unter 100 
Mitarbei
terInnen 

(2012) 

100 bis 
399 Mit
arbeite
rInnen 
(2012) 

400 und 
mehr Mit
arbeiterIn

nen 
(2012)* 

Beschäftigte insge
samt wahrscheinlich 45% 60%  44% 61%  

Beschäftigte insge
samt unwahrschein
lich 

55% 40%  56% 39%  

Beschäftigte insge
samt Gesamt 100% 100%  100% 100%  

Begünstigte Behin
derte wahrscheinlich 12% 21%  12% 21%  

Begünstigte Behin
derte unwahrschein
lich 

88% 79%  88% 79%  

Begünstigte Behin
derte Gesamt 100% 100%  100% 100%  

Quelle: L&R Datafile 'BEinstG_Unternehmensbefragung', 2013, gewichtete Stichprobe, DG mit BP: 
n=302, n miss BG=14 und n miss BB=36; *n<25 
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Sozioökonomische Situation von inaktiven begünstigten Behinderten 

Tabelle 271: Inaktive begünstigte Behinderte nach Altersgruppen (Variante 2) 

Altersgruppe Anteil 
Bis 45 J. 27% 
46 bis 55 J. 32% 
56 J. und älter 40% 
Gesamt 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 

Tabelle 272: Inaktive begünstigte behinderte Frauen und Männer, nach Altersgruppen 

Geschlecht Bis 45 J. 46 bis 55 J. 56 J. und älter Gesamt 
Weiblich 50% 70% 54% 58% 
Männlich 50% 30% 46% 42% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 

Tabelle 273: Inaktive begünstigte Behinderte nach Bundesland 

Bundesland Anteil 
Burgenland 3% 
Kärnten 7% 
Niederösterreich 22% 
Oberösterreich 23% 
Salzburg 7% 
Steiermark 17% 
Tirol 10% 
Vorarlberg 1% 
Wien 10% 
Gesamt 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 

Tabelle 274: Art der Beeinträchtigung von inaktiven begünstigten Behinderten, nach Al
tersgruppen 

Art der Beeinträchtigung Bis 45 J. 46 bis 55 J. 56 J. und 
älter Gesamt 

Körperliche Beeinträchtigung 44% 72% 78% 67% 
Mehrfachbeeinträchtigung 17% 18% 12% 15% 
Sonstige Beeinträchtigung 39% 10% 10% 18% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=4 
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Tabelle 275: Grad der Behinderung inaktiv begünstigter Behinderter, nach Geschlecht 

Grad der  
Behinderung Weiblich Männlich Gesamt 

bis zu 50% 2% 3% 2% 
50% bis 69% 50% 70% 58% 
70% bis 100% 47% 28% 39% 
Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=12 

Tabelle 276: Art der Beeinträchtigung, nach Grad der Behinderung inaktiv begünstigter 
Behinderter 

Art der Beeinträchtigung 
Grad der Behin

derung bis zu 
50%* 

Grad der Behin
derung 50% bis 

69% 

Grad der Behin
derung 70% bis 

100% 
Gesamt 

Körperliche Beeinträchtigung 0% 67% 72% 68% 
Psychische Beeinträchtigung 0% 10% 0% 6% 
Intellektuelle Beeinträchti
gung 0% 3% 0% 1% 

Sehbeeinträchtigung 0% 0% 7% 4% 
Hörbeeinträchtigung 0% 2% 0% 1% 
Soz/emot. und/oder Lernbe
einträchtigung 0% 3% 0% 2% 

Mehrfachbeeinträchtigung 0% 13% 18% 15% 
Sonstige Beeinträchtigung 0% 2% 3% 3% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=13, * 
Subgruppen n<25 werden nicht dargestellt. 

Tabelle 277: Formales Qualifikationsniveau inaktiv begünstigter Behinderter, nach Ge
schlecht 

  Weiblich Männlich Gesamt 
kein Abschluss 3% 5% 4% 
Pflichtschule 29% 24% 27% 
Lehre 28% 41% 33% 
BMS 20% 11% 16% 
AHS 15% 8% 12% 
BHS 5% 11% 7% 
Gesamt 100% 100% 100% 

gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=3 
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Tabelle 284: Art der Einkünfte im Haushalt inaktiv begünstigter Behinderter, nach Alters
gruppen 

Art der Einkünfte Bis 45 
J. 

46 bis 
55 J. 

56 J. und 
älter Gesamt 

Erwerbstätigkeit 49% 71% 50% 57% 
Pflegegeld 35% 36% 19% 29% 
Familienbeihilfe 35% 21% 8% 20% 
Wohnbeihilfe 12% 4% 3% 6% 
Kinderbetreuungsgeld 14% 4%  5% 
BMS 9% 6% 2% 5% 
andere Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Kapital
vermögen, Personengesellschaften 5% 6% 2% 4% 

Leistungen des AMS (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Krankengeld) 4% 5% 1% 3% 

Heizkostenzuschuss 4% 1% 2% 2% 
Hilfe in besonderen Lebenslagen 4%  1% 1% 
Alimente für Kinder 5%   1% 
Sonstiges (bspw. Pension einer anderen Person im HH, 
Überbrückungsgeld) 32% 28% 51% 38% 

keine Angabe 10%  4% 4% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174 

Tabelle 285: Haushaltsäquivalenzeinkommen1 inaktiver begünstigter Behinderter, nach 
Geschlecht und Altersgruppen 

Geschlecht / Altersgruppen Mittelwert Median 
Weiblich 1.434 1.000 
Männlich 1.466 1.133 
Bis 45 J. 1.628 850 
46 bis 55 J. 1.553 1.133 
56 J. und älter 1.266 1.133 
Insgesamt 1.446 1.087 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=41, Me
dian des äquivalisierten Nettohaushaltseinkommen, 12 Mal 
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Tabelle 286: Haushaltsäquivalenzeinkommen (gruppiert) inaktiver begünstigter Behin
derter, nach ausgewählten sozio-ökonomischen Merkmalen 

sozio-
ökonomi

schen 
Merkmale 

Details 

Höhe äquivali
siertes Personen

einkommen 
Mehrpersonen 

(netto, monatl.) 
bis 1.066 € (un
terhalb Armuts

gefährdungs
schwelle Jahr 

2011) 

Höhe äquivali
siertes Perso
neneinkom
men Mehr
personen 

(netto, mo
natl.) (1.067) 

bis 1.777 € 
(Median 2011) 

Höhe äquivali
siertes Perso
neneinkom
men Mehr
personen 

(netto, mo
natl.) über 

1.777€ 

Gesamt 

Geschlecht 
Weiblich 54% 30% 16% 100% 
Männlich 44% 42% 15% 100% 
Gesamt 50% 34% 16% 100% 

Alters
gruppen 

Bis 45 J. 67% 17% 17% 100% 
46 bis 55 J. 42% 32% 26% 100% 
56 J. und älter 46% 46% 8% 100% 

Höchste 
abge
schlossene 
Ausbildung 

niedriges formales 
Bildungsniveau 66% 23% 11% 100% 

mittleres formales 
Bildungsniveau 41% 36% 23% 100% 

höheres formales 
Bildungsniveau    100% 

Art der 
Behinde
rung 

Körperliche Beein
trächtigung 43% 40% 17% 100% 

Mehrfachbeein
trächtigung    100% 

Sonstige Beein
trächtigung    100% 

Auskom
men mit 
dem Ein
kommen 

mit (großen) 
Schwierigkeiten 68% 19% 13% 100% 

mit einigen 
Schwierigkeiten 47% 38% 14% 100% 

eher leicht    100% 
(sehr) leicht    100% 

Anzahl 
Personen 
im Haus
halt ge
samt 

Einpersonenhaus
halt    100% 

Zweipersonen
haushalt 31% 56% 14% 100% 

drei Personen 56% 24% 19% 100% 
vier und mehr 
Personen 73% 10% 16% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, Geschlecht, Al
ter, Auskommen mit dem Einkommen n miss=41, Bildungsniveau, Wunsch nach Erwerbstätigkeit n 
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miss=43, Beeinträchtigung n miss=44, Anzahl Personen im Haushalt n miss=42; Subgruppen n<25 
werden nicht dargestellt. 

Tabelle 287: Auskommen inaktiv begünstigter Behinderter mit dem Haushaltseinkom
men, nach Geschlecht 

Auskommen mit dem Einkommen Weiblich Männlich Gesamt 
mit (großen) Schwierigkeiten 38% 38% 38% 
mit einigen Schwierigkeiten 30% 31% 31% 
(sehr) leicht 14% 18% 16% 
eher leicht 17% 13% 15% 
Gesamt 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=3 

Tabelle 288: Subjektive Wahrnehmung der Ursachen für Beschäftigungslosigkeit, nach 
formalem Qualifikationsniveau 

Aussage Subjektive 
Wahrnehmung 

niedriges for
males Bil

dungsniveau 

mittleres for
males Bil

dungsniveau 

höheres for
males Bil

dungsniveau 
Gesamt 

Meine Beein
trächtigung ist 
eine Ursache da
für, dass ich in 
den letzten 6 Mo
naten ohne Be
schäftigung war 

Ja, sehr 68% 55% 60% 60% 
Ja, eher 7% 14% 6% 10% 
Nein, eher 
weniger 5% 10% 4% 7% 

Nein, gar nicht 19% 22% 30% 23% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Persönliche bzw. 
familiäre Ver
pflichtungen, wie 
z.B. die Pflege, 
sind eine Ursache 
dafür, dass ich in 
den letzten 6 Mo
naten ohne Be
schäftigung war 

Ja, sehr 16% 20% 15% 18% 
Ja, eher 10% 14% 2% 10% 
Nein, eher 
weniger 9% 11% 7% 9% 

Nein, gar nicht 65% 56% 76% 63% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Fehlende Joban
gebote sind eine 
Ursache dafür, 
dass ich in den 
letzten 6 Mona
ten ohne Beschäf
tigung war 

Ja, sehr 17% 24% 18% 21% 
Ja, eher 20% 17% 4% 15% 
Nein, eher 
weniger 14% 8% 19% 12% 

Nein, gar nicht 49% 51% 59% 52% 

Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Fehlende Qualifi
kationen meiner
seits sind eine 
Ursache dafür, 

Ja, sehr 8% 7%  6% 
Ja, eher 23% 6% 2% 10% 
Nein, eher 
weniger 19% 11% 4% 12% 
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Tabelle 294: Erfahrungen mit der Jobsuche in den letzten beiden Jahren bei inaktiven 
begünstigten Behinderten, nach Altersgruppen 

  Bis 45 J. 46 bis 55 J. 56 J. und älter Gesamt 

ja 31% 24% 8% 19% 
nein 69% 76% 92% 81% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=3 

Tabelle 295: Erfahrungen mit der Jobsuche in den letzten beiden Jahren bei inaktiven 
begünstigten Behinderten, nach formalem Qualifikationsniveau 

  niedriges formales 
Bildungsniveau 

mittleres formales 
Bildungsniveau 

höheres formales 
Bildungsniveau Gesamt 

ja 19% 18% 18% 18% 
nein 81% 82% 82% 82% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=6 

Tabelle 296: Erfahrungen mit der Jobsuche in den letzten beiden Jahren bei inaktiven 
begünstigten Behinderten, nach Art der Beeinträchtigung 

  Körperliche Beein
trächtigung 

Mehrfach-
behinderung 

Sonstige Behinde
rung Gesamt 

ja 18% 19%  19% 
nein 82% 81%  81% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=7, Sub
gruppen n<25 werden nicht dargestellt. 

Tabelle 297: Erfahrungen mit der Jobsuche in den letzten beiden Jahren bei inaktiven 
begünstigten Behinderten, nach Grad der Behinderung 

  bis zu 50% 50% bis 69% 70% bis 100% Gesamt 
ja  25% 13% 19% 
nein  75% 87% 81% 
Gesamt 100% 100% 100% 100% 

Quelle: L&R Datafile 'Datafilename', 2013, gewichtete Stichprobe; Interviews n=174, n miss=12, Sub
gruppen n<25 werden nicht dargestellt. 
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